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2316 101. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich '- 6. April 1955 

B�ginn der Sitzung: 9 Uhr 
Vorsitzender Riemer: Hoher Bundesrat! 

Ich eröf f n e  die 101. Sitzung des Bundes­
rates. 

Das P r o t o k o l l  der letzten Sitzung vom 
L März 1955 ist in der Kanzlei aufgelegen, 
unbeanständet geblieben und gilt daher als 
g e n e h m i g t. 

E n t s c h u ldig t  haben sich für die heutige 
Sitzung die Bundesräte Pfaller und Geiger. 

Entschuldigt hat si�h ferner der Herr 
Bundesminister für Finanzen, der nicht mehr 
in Wien weilt, und de:!; Herr Bundesminister 
für soziale Verwaltung, der durch andere 
wichtige und unaufschiebbare Geschäfte ge­
hindert ist, an der Sitzung teilzunehmen. 

Es ist mir eine Zuschrift von der Fraktion 
der Österreichischen Volkspartei zugekommen, 
die ich zur Verlesung bringe. Sie lautet: 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes­
rates, Wien. 

Die Bundesräte der ÖVP-Fraktion haben 
sich mit den Angriffen des BR. Rabl gegen 
BR. Salzer in der letzten Sitzung des Bundes­
rates beschäftigt. Sie halten diese Angriffe 
für unhaltbar und drücken dem Kollegen 
Salzer ihr volles Vertrauen aus. Sie bedauern, 
daß ihnen nach den Bestimmungen der 
Bundesverfassung keine Möglichkeit gegeben 
ist, den Beschuldiger gerichtlich zur Verant­
wortung zu ziehen. 

Die Bundesräte der ÖVP ersuchen daher 
den Herrn Vorsitzenden des Bundesrates, 
diese Erklärung dem Hohen Bundesrat zur 
Kenntnis zu bringen. U 

Was hiemit geschehen ist. 
Eingelangt sind jene Beschlüsse des National­

rates, die Gegenstand der heutigen Tages­
ordnung sind. Ich habe diese Vorlagen gemäß 
§ 29 der Geschäftsordnung den Obmännern 
der zuständigen Ausschüsse zur Vorberatung 
zugewiesen. Die Ausschüsse haben diese Be­
schlüsse des Nationalrates bereits vorberaten. 

Gemäß § 30 der Geschäftsordnung beantrage 
ich, von der Vervielfältigung der Ausschuß­
berichte sowie von der 24-stündigen Vertei­
lungsfrist für die Berichte Abstand zu nehmen. 
Wird hiegegen ein Einwand erhoben � - Dies 
ist nicht der Fall. Mein Vorschlag erscheint 
sohin mit der vorgeschriebenen Zweidrittel­
mehrheit angenommen. 

Im Hinblick darauf, daß der anwesende Herr 
Bundesminister für Justiz wegen anderweitiger 
Verpflichtungen der Sitzung des Bundesrates 
nicht bis zum Ende beiwohnen kann, habe ich 
'eine Umstellung der Tagesordnung gemäß 
§ 27 lit. D in der Weise vorgenommen, daß 

die Punkte 16 und 17 als erste behandelt 
werden. Wird dagegen ein Einspruch erhoben 1 
- Es ist nicht der Fall .. Es werden däher 
die Punkte 16 und 17 der Tagesordnung 
als erste zur Behandlung gelangen. 

Es ist mir ferner der Vorschlag zugekommen, 
die Debatte über folgende Punkte jeweils 
unter einem abzuführen: über Punkt 2 und 3, 
ferner über Punkt 4 und 5 und sodann über 
Punkt 11 und 12 der Tagesordnung. 
Fans dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst jeweils die Berichterstatter 
ihre Berichte geben, sodann wird jedes­
mal die Debatte über die beiden Punkte 
gemeinsam abgeführt. Die Abstimmung er­
folgt selbstverständlich wiederum getrennt. 
Wird gegen diesen Vorschlag ein Einspruch 
erhoben 1 - Das ist auch nicht der Fall. 
Mein Vorschlag ist also angenommen: 

Wie gehen nunmehr in die Tagesordnung 
ein und kommen infolge der vorgenommenen 
Umstellung zuerst zum 16. Punkt der Tages­
ordnung: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 31. März 1955: Bundesgesetz über die 
Zahlung einer Pauschalvergütungfür die 
Tätigkeit von RecJttsanwälten als Armenver­
treter in gerichtlichen Verfahren. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Brunauer. Ich bitte ihn, �um Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Brunauer: Hoher Bundes­
rat I Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Das vorliegende vom Nationalrat beschlossene 
Bundesgesetz behandelt die Zahlung einer 
Pauschalvergütung des Bundes an die Rechts­
anwaltskammern für die in ihrer Liste ein­
getragenen Rechtsanwälte, die unentgeltliche 
Vertretungen als Armel1vertreter, Ex offo­
Verteidiger im Straf� und Zivilrechtsverfahren 
leisten. Für diese Tätigkeit der Rechts­
anwälte als Vertreter armer Parteien bezie­
hungsweise von Menschen, die mit dem Gesetz 
in Konflikt kamen, steht diesen Anwälten 
kein Entlohnungsanspruch zu. Diese können 
vom Bund lediglich den Ersatz von nach,. 
weislichen Barauslagen verlangen. 

Bisher hat das Bundesministerium für Justiz 
nach Art. III der Strafgesetznovelle 1918 im 
Hinblick auf die durch die Armenvertretungen 
entstandene Belastung des Rechtsanwalts­
standes den Rechtsanwaltskammern aus Staats­
mitteln jährlich eine angemessene Pauschal­
vergütung geleistet. Die Höhe dieser Ver­
gütung wurde vom Bundesministerium für 
Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen und den Rechts­
anwaltskammern festgesetzt. Diese Pauschal-
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vergütung wurde bisher nur für die Armen- den A n t r a g  zustellen, gegen den vorliegenden 
vertretung in Strafsachen geleistet. Die Rechts- Gesetzesbeschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu er-
anwaltskammern sind bereits des öfteren um heben. 

. 

Erhöhung dieser Vergütung und Einbeziehung Vorsitzender: Ich eröffne die Debatte über 
der Armenvertretungen in Zivilrechtssachen diesen Bericht. Zum Wort ist niemand 
an das Bundesministerium für Justiz heran- gemeldet.' _ Es meldet sich auch niemand. 
getreten . Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Der Anspruch der Rechtsanwaltschaft auf 
angemessene Bauschbeträge für die Armen- Bei der A b s timmung beschließt der Bunde.s· 
vertretung in Straf- und Zivilrechtssachen ra t, gegen den Gesetzesbeschluß des Na tionalra tes 

muß grundsätzlich anerkannt werden. Dabei keinen  E i nsp ruch zu erheben. 

ist festzustellen, daß es sich nicht um eine Vorsitzender : Wir kommen zum 17. Punkt 
Entschädigung für die erbrachte Leistung der Tagesordnung: Gesetzesbeschluß des Na­
des einzelnen Anwaltes handelt, sondern um tionalrates vom 31 .  März 1955 : Bundesgesetz 
eine Subvention. über eine Amnestie aus Anlaß der zehnten 

Dieses Bundesgesetz hat den Zweck, eine Wiederkehr des Tages, an dem die Unabhängig­
gesetzliche Grundlage für die Zahlung eines keit Österreichs wiederhergestellt wurde (Ain­
Bauschbetrages für Armenvertretungen in nestie 1955). 
Straf- und Zivilrechtssachen an die Rechts- Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schulz. 
anwaltskammern festzulegen. Nach den bis- Ich erteile ihm das Wort. 
herigen Feststellungen fallen in Österreich . 
'''h li h d h h 'ttli h 12 000 Ar Berichterstatter Schulz: Hohes Haus! Es Ja r c �rc
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nun hiefür ein Betrag von 200 S festgelegt �l1t emer. Strale be astetes e �n zu ermog-

d ß . I D lichen. DIeser Weg wurde schon In der Ersten worden, so a nach dem ermltte ten urch- R blik ' J hr 1919 d Ant ß 'h hnitt ' J h uf d 2 4 Mill' epu 1m a e un aus a 1 res sc em a resa wan von , Ionen 
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. gangen. 
Das Gesetz umfaßt dreI Paragraphen. D' h li h S h"d' d' d" , ' "  ... . Ie unge euer c en c a Igungen, le le 
§ 1 bestImmt die Hohe der 'Jahrlichen Menschheit und besonders Österreich durch 

Pauschalvergütung an die einzelnen Rechts- die Form des zweiten Weltkrieges und durch 
anwaltskammern. die ihn auslösende Diktatur und deren Begleit-

§ 2 schreibt vor, daß diese Pauschalver- erscheinungen sowie durch die Tatsache, daß 
gütungen durch die Rechtsanwaltskammern Österreich Kriegsschauplatz wurde, und 4urch 
zur Unterstützung von erwerbsunfähigen oder die Folgen dieser Tatsache - Hunger, Not, 
unverschuldet in Not geratenen Rechtsan- Mangel an lebenswichtigsten Bedarfsartikeln -
wälten, deren Witwen und Waisen oder für erfuhr, haben die Straffä1ligkeit enorm ge­
andere �umanitä�e S�a:nde�zwecke zu ver- steigert. Daher hat die Zweite Republik schon 
wenden SInd. GleIChzeItig WIrd der Ausschuß aus Anlaß ihres fünf jährigen Bestandes, also 
jeder Rechtsanwaltskammer verpflichtet, jähr- zu einem Zeitpunkt, da doch schon, wenn auch 
lieh in der ersten Plenarversammlung der erst kurz, geordnete Verhältnisse zurück­
Rechtsanwaltskammer über die Verwendung gekehrt waren und damit wieder die Begriffe 
dieser Gelder Rechnung zu legen und dem Recht. und Unrecht Allgemeingut geworden 
Bundesministerium für Justiz innerhalb von waren, eine sehr weitgehende Amnestie ver-
vier Wochen hierüber zu berichten. anla'ßt, 

§ 3 besagt, daß dieses Bundesgesetz mit Nun jährt sich in wenigen Tagen zum zehnten 
I. Jänner 1955 in Kraft tritt und der erste Male die Wiederkehr des Tages der Befreiung 
Absatz des Art. III der Strafprozeßnovelle 1918 Österreichs und der Errichtung der Zweiten 

. seine Wirksamkeit verliert. Mit der Voll- Republik. Daß dieser Tag kein Festtag der 
ziehung dieses Gesetzes wird das Bundes- Befreiung, sondern nur der Tag der Erinnerung 
ministerium für Justiz im Einvernehmen mit an die Schaffung der Zweiten Republik sein 
dem Bundesministerium für Finanzen betraut. kann, ist nicht die Schuld des österreichischen 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts- Volkes, Die Regierung will aber diesen Anlaß 
angelegenheiten hat mich in seiner gestrigen benützen, um doch einem Teil jener Menschen. 
Sitzung ermächtigt, dem Hohen Bundesrat die seit der letzten Amnestie wieder in den 
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Maschen des Gesetzes gestrauchelt sind, eine 
Erleichterung zu schaffen. Daß der Kreis 
der von dieser Amnestie Erfaßten nicht so 
groß ist wie im Jahre 1950, ist schon durch 
die Tatsache begründet, daß es einerseits 
keine politischen Verfolgungen mehr gibt 
und anderseits die kaum geschaffene Rechts­
sicherheit durch allzu weitgehende' Amnestien 
gefahrdet werden könnte. 

Wir knüpfen aber an diese Amnestie eine 
Hoffnung. Wir hoffen und wünschen, daß 
jenen Österreichern, die von den Besatzungs­
mächten nicht nach österreichischen , Gesetzen 
abgeurteilt und zur Verbüßung der Strafe 
ins AusJand gebracht wurden, gleichfalls eine 
Amnestie zuteil und ihnen damit die Wieder­
kehr in die Heimat ermöglicht wird. Dies 
würde eine wesentliche und sehr menschliche 
Verschönerung der Feier der zehnjährigen 
Wiederkehr der Gründung der Zweiten Repu­
blik Österreich bedeuten. 

Der Gesetzesbeschluß selbst besteht aus sechs 
Paragraphen, deren erster den Personenkreis, 
dem die Amnestie zugute kommen soll, 
bestimmt. Hier hat der Nationalrat im 
Abs. 1 und 3 eine Erweiterung gegenüber 
dem Regierungsentwurf dadurch vorgenom­
men, daß er eine Erhöhung von zwei auf drei 
Monate vornahm. Im Abs. 3 wird bestimmt, 
daß bei mehreren Strafen die Summe der 
Zeitdauer derselben der Amnestie zugrunde 
z'\} legen ist. Der Abs. 4 enthält die Bestim­
mungen über den Ausschluß von Begünsti­
gungen bei Verurteilungen wegen Sittlich­
keitsver brechen. 

Der § 2 regelt die Tilgung des Schuld­
spruches und der § 3 die Rechtsfolgennachsicht. 
Im besonderen wird bestimmt, daß Hem­
�ungen in der Ausübung bestimmter Rechte, 
wie der Wählbarkeit, behoben werden, wenn 
diese Hemmungen durch Strafen, die ein 
Jahr nicht übersteigen, entstanden sind, wäh­
rend der Abs. 4 dieses Paragraphen ausspricht, 
daß diese Hemmungen nicht behoben sind, 
wenn die Verurteilung wegen Sittlichkeits­
verbrechen erfolgte. 

Der § 4 regelt das für die Amnestie anzu­
wendende Verfahren. 

Der § 5 wurde in Abänderung der Re­
gierungsvorlage vom Nationalrat neu in das 
Gesetz eingefügt. Er gibt dem Justizminister 
die Ermächtigung zu Gnadenanträgen in 
,allen jenen Fällen, die durch die Amnestie 
nicht erfaßt sind und bei denen ihre Nicht­
anwendung eine unbillige Härte wäre. 

Der § 6 bestimmt, daß mit der Vollziehung 
des Gesetzes das Bundesministerium für Justiz 
betraut ist. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts­
angelegenheiten hat mich in seiner gestrigen 

Sitzung, in der er den Gesetzesbeschluß durch­
beraten hat, beauftragt, dem Hohen Haus 
den A n t r a g  zu stellen, gegen den Gesetzes­
beschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Der Nationalrat hat in Vervollständigung 
dieses Gesetzes eine Entschließung ange­
nommen, die ähnliche Gnadenmaßnahmen 
im Disziplinarverfahren gegen Bundesange­
stellte vorsieht. Der Ausschuß für Ver­
fassungs- und Rechtsangelegenheiten hat mich 
in seiner gestrigen Sitzung beauftragt, dem 
Hohen Hause eine ähnliche Entschließung 
vorzulegen. 

Die E n t s c hlie ß u n g  des Ausschusses hat 
folgenden Wortlaut: 

Die Bundesregierung wird ersucht, aus 
Anlaß der zehnten Wiederkehr der Wieder­
erlangung' der Selbständigkeit der Republik 
Österreich Anträge von Bundesbediensteten, 
die darauf abzielen, verhängte Disziplinar­
strafen zu erlassen beziehungsweise zu 
lindern, deren Rechtsfolgen nachzusehen 
oder anzuordnen, daß ein Disziplinarver­
fahren nicht eingeleitet oder ein eingeleitetes 
Disziplinarverfahren wieder eingestellt werde, 
dem Bundespräsident«;ln vorzulegen, soweit 
es die dienstlichen Interessen als zulässig 
erscheinen lassen. 
Dazu soll nunmehr folgender Zusatz 

kommen: 
Ferner wird die Bundesregierung ersucht, 

die Landesregierungen einzuladen, nach Maß­
gabe der entsprechenden landesgesetzlichen 
Bestimmungen für die der Diensthoheit 
der Länder unterstehenden Bediensteten 
die für die Behandlung der Bundesbedien­
steten gewünschten Maßnahmen zu er­
greifen. In entsprechender Weise sollen 
auch für die der Diensthoheit der Ge­
meinden unterstehenden Bediensteten ge­
eignete Maßnahmen getroffen werden. 
Ich bitte das Hohe Haus, auch dieser Ent­

schließung die Zustimmung zu geben. Zu 
diesem Antrag hat mich der Ausschuß gleich­
falls ermächtigt. 

Vorsitzender : Ich eröffne die Debatte. 
Wünscht jemand das Wort 1 - Das ist nicht 
der Fall. Wir schreiten also zur Abstimmung. 

Bei der A b s timmu ng beschließt der Bundes­
ra t. gegen den Ge8etzesbeschluß des N a tional­
ra tes kei nen Ei n8p ruch zu erheben. 

Die E nt8chli eßung wird a ngenommen. 

. Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zum 
1. Punkt der ursprünglichen Tagesordnung: 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
9. März 1955: Bundesgesetz über Be­
günstigungen einer Anleihe der Verbundgesell­
schaft (Energieanleihegesetz 1955). 
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Berichterstatter ist Herr Bundesrat Kuchner. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatter Kuchne r: Hoher Bundes­
rat! Meine geehrten Damen und Herren! 
Im Auftrage des Finanzausschusses habe 
ich zu berichten über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates über Begünstigungen einer 
Anleihe der Verbundgesellschaft (Energiean­
leihegesetz 1955). 

Die Wichtigkeit des Ausbaues unserer 
Wasserkräfte steht wohl außer Zweifel, so­
daß darüber nicht gesprochen werden muß. 
Um dem weiteren Ausbau zu dienen, wurde 
dieses zweite Investitionsprogramm in Gang 
gebracht. 

Für dieses zweite Programm, das etwa 
1,7 Milliarden erfordert, soll nun ein Teil der 
erforderlichen Summe durch die Energieanleihe, 
gedeckt werden. 

Die Anleihe wird von der Österreichischen 
Elektrizitätswirtschafts-AG, kurz Verbund­
gesellschaft, begeben. Schuldner der Anleihe 
werden außer der Verbundgesellschaft selbst 
auch ihre Konzerngesellschaften : die Tauern­
kraftwerke AG, die EnnskraftwerkeAG, 
die Österreichische Draukraftwerke AG und 
die Österreichische Donaukraftwerke AG sein. 

Der Bund tritt nun hier, wie der § 1 besagt, 
als Bürge und Zahler den genannten Schuld­
nern bei, wodurch diese Anleihestücke die 
nötige Sicherheit und auch die Mündelsicherheit 
genießen werden. 

Im § 2 werden die Steuerbegünstigungen 
aufgezählt. Die Wohltaten des Sparbegünsti­
gungsgesetzes sowie die Steuerfreiheit für die 
Treffer und die Freiheit von der Kapital­
verkehrsteuer sind eine sehr günstige Aus­
stattung dieser Anleihe. Obwohl in diesem 
Gesetz gegenüber dem Energieanleihegesetz 
1953 die Verwendung der Investitionsrücklage II 
nicht mehr enthalten und die Steueramnestie 
weggefallen ist, wird auch diese Anleihe die 
Bevölkerung zweifellos zum Zeichnen ver­
locken. Die Stückelung der Anleihe in Stücke 
zu 1000, 500, 250 und 200 S wird auch diesmal 
wieder die kleinen Sparer zur Zeichnung 
anregen; 

Ich ersuche nun den hohen Bundesrat im 
Auftrage . des Finanzausschusses, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n  
Ei n s p ruch z u  erheben. 

Ich bitte den Herrn Vorsitzenden, die 
Debatte hierüber zu eröffnen. 

Vo rsitze nde r :  Zum Wort hat sich Herr 
Bundesrat Dr. Schöpf gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Dr. Schöpf: Hohes Haus! Die 
Öffentlichkeit wird von Zeit zu Zeit mit 

Problemen der Elektrizitätswirtschaft befaßt. 
So ist heute das zweite Gesetz in Verhandlung, 
das eine Investitionsanleihe zum Ausbau 
unserer Wasserlu"afte betrifft. Im Zusammen­
hang damit und mit der Elektrifizierung der 
Bundesbahn ist wiederholt die Frage aktuell 
geworden, welchen Umfang wohl unser Elektri­
fizierungsprogramm noch annehmen werde 
und woher die Mit�el dazu beschafft werden. 

Auch heute ist diese Frage berechtigt. 
Nun können wir feststellen, daß Ende 1952 
in Österreich Stromerzeugungsanlagen mit 
einer Leistung von ungefähr 6;4 Milliarden 
Kilowattstunden zur Verfügung gestanden 
sind, die in Bau befindlichen Anlagen werden 
eine Leistung von 2 Milliarden Kilowatt. 
stunden haben, sodaß insgesamt Ende 1955 
beziehungsweise 1956 zirka 8Y2 Milliarden 
Kilowattstunden zur Verfügung stehen werden. 

Österreich besitzt jedoch - und das ist 
ein ganz, besonderer wirtschaftlicher Vorzug 
für uns - Möglichkeiten, Strom aus Wassey­
kraft bis zum Ausmaß' von 40 Milliarde n 
Kilowattstunden zu gewinnen, soweit es sich 
um noch ausba,uwürdige Vorhaben handelt. 
Wir sind somit wirklich erst in einem Anfang 
begriffen, obwohl in den letzten Jahren in 
Österreich alle Anstrengungen gemacht wurden, 
um die Stromerzeugung und den Stromver­
brauch zu erhöhen. 

Es ist nicht uninteressant, einen Vergleich 
mit den übrigen Ländern Europas anzu­
stellen, insbesondere mit der Schweiz, wo 
gegenüber unSeren 40 Milliarden Kilowatt­
stunden im Endausbau unserer Wasserkräfte 
nur ein Ausbau von 28 Milliarden möglich ist. 
Wir sehen also: Österreich marschiert weitaus 
an der Spitze jener Länder, die alle Möglich­
keiten zu einer hochgradigen Stromgewinnung 
durch Ausnützung ihrer Wasserkraft haberi. 
Die Schweiz hat im Jahre 1 955 bereits einen 
Ausbaugrad von 55 Prozent erreicht, während 
wir, wie ich eingangs schon angedeutet habe, 
erst bei einem Fünftel der ausbaufähigen 
Kräfte stehen. Der Großteil des Weges liegt 
also noch vor uns. 

Werden wir den Strom in Österreich in 
den technisch möglichen Mengen selbst 
brauchen 1 Was soll mit ihm anders ge­
schehen? 

Der Stromverbrauch in Österreich ist in 
den letzten Jahren sprunghaft gestiegen, fast 
rascher als der Ausbau der Wasserkräfte. 
Trotzdem hätte der Strom im eigenen Land 
keinen ausreichenden Absatz finden können. 
Wir haben aber bereits Ansätze einer euro­
päischen Elektrizitätswirtschaft vor uns. Öster­
reich steht ja bereits im Austauschgeschäft 
mit Deutschland, mit Italien, mit Jugoslawien, 
zeitweise war es auch in Austausch mit der 
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Tschechoslowakei. Interessanterweise besteht 
noch keine Stromverbindung zwischen Öster­
reich und der Schw.eiz. 

Es hat manchmal nicht a'n Vorwürfen 
gefehlt, besonders in Zeiten einer gewissen 
Strom verknappung, Österreich exportiere 
Strom, besitze aber nicht zu aller Zeit genug 
Strom zur eigenen Verwendung. Die Strom­
exporte Österreichs' haben ihren Grund: Wir 
exportieren Sommerstrom, den wir zur Genüge 
haben, importieren dagegen wieder Winter­
strom, wenn wir ab und zu bei schlechter 
Wasserdarbietung in die Klemme kommen. 
Es ist also bereits ein vernünftiger Austausch 
von elektrischer Kraft mit den Ländern an­
gebahnt, die uns umgeben und mit denen 
wir über kurz oder lang zweifellos einmal 
eine Verbundwirtschaft führen werden. Wenn 
man die europäische Wirtschaft als Ganzes 
vor Augen hat, sieht man, welche bedeutende 
St.ellung in der Elektrizitätserzeugung Euro­
pas, insbesondere Mitteleuropas, Österreich 
hat. 

Meine Damen und Herren! Im Zusammen­
hang mit der starken Steigerung der Strom­
erzeugung ist in Konsumentenkreisen immer 
wieder die begreifliche Überlegung angestellt 
worden, ob denn bei einem so gesteigerten 

,Strom umsatz nicht die Strompreise gesenkt 
werden könnten - eine begreifliche Über­
legung des Kleinabnehmers, aber auch eine 
begreif liche und wichtige überlegung für den 
Großabnehmer, für den die Stromkosten in 
der Gesamtproduktion eine' Rolle spielen. 
Und so hat der Konsument wiederholt nicht 
nur die Frage gestellt: Könnte der Strom 
nicht billiger abgegeben werden 1, sondern 
er hat sich auch gedacht, daß soundso viele 
Produkte des täglichen Lebens auch billiger 
sein könnten, wenn zu ihrer Herstel1ung 
billigerer Strom zur Verfügung stünde. 

Ich glaube, es ist Zeit, daß sich besonders 
die Gesetzgebung über diese Möglichkeiten 
ein klares Bild verschafft. Es ist so, daß 
wir derzeit, 1955, einen durchschnittlichen 
Stromeinkaufspreis für die Verbundgesellschaft, 
die ja die Stromverteilung in Österreich 
vornimmt, VOn 19,5 g pro Kilowattstunde 
haben. (Bundesrat Dipl.-Ing. Rabl: 21!) 
19,5 g! Es ist manchmal auch die Frage 
aufgeworfen worden, wieso der Strom dann 
beim Letztabnehmer bedeutend teurer sei. 
Da darf man nicht vergessen: der genannte 
Preis ist ein gewogenes Jahresmittel. Der 
Strom kommt im Winter, wenn wegen schlech­
ter Wasserdarbietung überwiegend kalorischer 
Strom erzeugt werden muß, teurer als im 
Sommer. 

Den Preis von 0,195 S zu halten, war bis 
jetzt nur deswegen noch möglich, weil der 

Anteil der alten Werke, die noch unter 
günstigen Bedingungen erstellt werden konn­
ten, erheblich ist. Mit jedem Tag aber, an 
dem neue Werke begonnen, errichtet und in 
Betrieb genommen werden, wird der Leistungs­
anteil der alten Werke geringer. Die Ge­
stehungskosten der neuen Wasserkraftbauten 
sind erheblich höher und der von ihnen 
erzeugte Strom ist daher erheblich teurer, sodaß 
bei Betrachtung dieser Umstände von einer 
Strompreissenkung wohl nicht die Rede sein 
kann, im Gegenteil angestrebt werden muß, 
eine Erhöhung möglichst lang hintanzuhalten. 

Nun noch eine kurze Betrachtung, wie weit 
der Strom bei der Erzeugung von Bedarfs­
artikeln des täglichen Lebens eine Rolle spielt. 
Ich führe hier dafür einige aktuelle Beispiele 
an: Beim Volksnahrungsmittel Milch entfällt 
auf den Strom nur ein Produktions­
kostenanteil von 0,4 bis 0,5 Prozent. Man 
sieht, der Strom könnte erheblich billiger 
werden und das Endprodukt würde im Preis 
praktisch noch immer unberührt bleiben. 
Beim Brot macht der Anteil 2,26 Prozent 
aus; er ist also etwas höher, immerhin aber 
noch nicht so hoch, daß auch eine namhafte 
Stromkostensenkung auf den Brotpreis Einfluß 
nehmen könnte. Bei, Bier - angeblich auch ein 
Volksnahrungsmittel-beträgtderStromk03ten­
anteil 0,5 bis 0,9 Prozent. Bei Braunkohle, 
einem für uns wichtigen Artikel, macht der 
Stromkostenanteil 2,5 Prozent aus. Bei Trans­
formatorenblechen, die ja in' der Regel in 
Elektroöfen hergestellt werden, macht dieser 
Satz 11 Prozent aus. Bei Reinaluminium 
beträgt er 16,1· Prozent. Bei Baumaschinen, 
die heute für die Bauwirtschaft so wichtig 
sind, verschlingen die Stromkosten 8 Prozent 
der Produktionskosten. Bei Öfen und Herden 
- bei der heutigen starken Wohnballtätigkeit 
ebenfalls wichtige Artikel - sind es 3 bis 
7,5 Prozent, in der Gebrauchskeramik sind 
es 4,5 bis 7,5 Prozent, bei Portlandzement 
4,2 bis 4,6 Prozent und bei Holzfaserplatten 
4,6 bis 6,1 Prozent. Sie ersehen aus diesen 
Beispielen, daß der Strom bei den Waren 
des täglichen Bedarfes eine verhältnismäßig 
bescheidene Rolle spielt. 

Für Sauerstoff, Stickstoff und Preßluft, 
Ätznatron, Eisenchlorid und Wasserstoffsuper­
oxyd steigt der Prozentsatz auf 10 bis 18, 
ja bis auf 34,3 Prozent hinauf. Das sind 
aber keine Artikel, die in der Gesamtproduk­
tion eine wesentliche Rolle spielen, sie können 
daher bei dieser Überlegung ziemlich außer 
Betracht bleiben. Bei Papier beträgt der 
Stromkostenanteil 2 bis 2,4 Prozent, 
bei Schafwollwaren 0,6 bis 2 Prozent, 
bei Vorhangstoffen dagegen 3,1 Prozent und 
bei Herrenkleidern 0,13 bis 0,18 Prozent. 
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Ich wiederhole daher: Sie ersehen auch 
aus diesen angeführten Beispielen, die Bedarfs­
gegenstände des täglichen Lebens betreffen, 
daß der Stromkostenanteil an den gesamten 
Produktionskosten verhältnismäßig gering­

-fügig, in manchen Fällen sogar absolut gering­
fügig ist, sodaß auch eine erhebliche Senkung 
der Stromkosten noch keine Auswirkungen 
auf die Kosten der gesamten Produktion 
haben könnte. Daher wäre es meines Er­
achtens widersinnig, ja unverantwortlich, wenn 
die Öffentlichkeit über diese Verhältnisse -
gerade im Zusammenhang mit der Anleihe, 
die dem Ausbau der Wasserkräfte dienen 
soll - nicht entsprechend aufgeklärt werden 
würde, damit keine Illusionen und falschen 
Vorstellungen entstehen. 

Man darf aber auch folgendes nicht ver­
gessen: Der Herr Berichterstatter hat heute 
schon erwähnt, da,ß diese Energieanleihe auch 
dem kleinen Mann einen Anreiz zur Zeichnung 
bieten soll. Bei dieser Anleihtt wird ja eine 
gute Verzinsung und eine weitgehende Wert­
sicherung gewährleistet. 

Auch der kleine Mann soll einen Anreiz 
zur Zeichnung haben; es sind daher auch 
Treffermöglichkeiten und Steuerbegünstigun­
gen eingeräumt. Es muß aber jedem klar 
sein, daß solch günstige Anleihebedingungen 
vom erzeugten Produkt, dem Strom, getragen 
werden müssen. Je teurer die Anleihe, umso 
geringer ist die Möglichkeit einer Strom­
verbilligung. Über diese aufgezeigten Zu­
sammenhänge soll man sich bei Gesetzwerdung 
dieser Anleihevorlage im klaren sein. Es 
wäre richtig, wenn die Presse diese Gedanken­
gänge aufgreifen und gerade in dem Zeitpunkt 
behandeln würde, in dem immerhin ein Anlaß 
zu den erwähnten Illusionen gegeben ist. 

Einem Artikel, den ich kürzlich gelesen 
habe, habe ich entnommen, daß die Strom­
erzeugung in Nordamerika ungefähr zu 70 Pro­
zent auf der Basis Kohle, zu ungefähr 17 Pro­
zent auf der Basis Öl und nur zum übrigen Teil 
auf der Basis Wasserkraft erfolgt. Der Artikel 
weist darauf hin, daß heute bereits hinreichende 
Veranlassung zu der Annahme besteht, daß sich 
dieses Verhältnis in' zehn Jahren wesentlich 
gewandelt haben wird, und zwar nimmt man 
an, daß in zehn Jahren ungefähr 90, Prozent 
aus kalorischer Energie und nur 10 Prozent 
aus Wasserkraft gewonnen werden und daß 
dann die kalorische Energie zu 70 Prozent 
aus Atomkraft resultieren wird. Wir regi­
strieren eine solche Feststellung deswegen 
mit Interesse, weil, wie ich eingangs dargetan 
habe, der Prozentsatz unserer ausgebauten 
Wasserkräfte in Österreich noch verhältnis­
mäßig niedrig liegt. 'Vir sind bei 20 Prozent. 
Eines Tages wird in den Kreisen der verant-

wortlichen Fachleute naturgemäß die über­
legung angestellt werden müssen, wie weit 
wir den Ausbau unserer Wasserkräfte forcieren 
sollen, wenn anderseits erwartet wird, daß 
die neu in die friedliche Produktion ein­
tretende Atomkraft, vielleicht schon in der 
nächsten Zukunft, eine gewaltige .Änderung, 
ja einen Umsturz auf diesem Gebiete herbei­
führen wird - so weit, daß der Ausbau der 
Wasserkräfte nur noch unter den günstigsten 
Begleiterscheinungen interessant und aktuell 
bleibt. ( Beifall bei der (jV P.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer (der 
inzwischen die Verhandlungsleitung übernommen 
hat) : Zum Worte hat sich Herr Bundesrat Dipl.­
lng. Rabl gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Dip1.-lng. Rabl: Hohes Haus! 
Bei dem vorliegenden Gesetz schließe ich mich 
zunächst den Ausführungen meines Vorredners 
bezüglich des Strompreises sehr gerne an. Die 
VerbundgeselISchaft hat mir erklärt, bei ihr 
betrage der Durchschnittspreis, zu dem sie 
den Strom abgibt, 21 Groschen. Ich höre nun, 
daß es 19 Y2 Groschen seien. Diejenigen 
Gesellschaften, die den Strom an den Konsu­
menten abgeben, verlangten einen Preis' von 
45 Groschen als Tagstrompreis und 62 Groschen 
als Spitzenstrompreis pro Kilowattstunde. Die 
Situation ist nun folgende: Auf der einen 
Seite heißt es hier, diese Anleihe diene zur 
Investierung, sie sei ein wichtiger Beitrag zur 
Investitionstätigkeit. Was nützen aber die 
Investitionstätigkeit und die Moderpisierung 
in diesem Sektor, wenn jene, die den Strom 
beziehen wollen, ihn gar nicht ausnützen 
können 1 

Oberösterreich ist das einzige Land, in dem 
es noch Elektrizitätsgenossenschaften gibt. 
Diese Elektrizitätsgenossenschaften - ins­
gesamt sind es 115 mit zirka 90.000 Mit­
gliedern - verzeichnen eine Stromabnahme 
von ungefahr 10 Millionen Kilowatt, sie über­
nehmen die gesamten Kosten, in diesem Falle 
zumeist von der OKA. Das heißt, die OKA 
liefert ihnen nur den Strom zum Tagpreis von 
45 Groschen - man hat diesen Preis jetzt 
über Einspruch des neuen Landesvorstandes 
der Elektrizitätsgenossenschaften endlich auf 
40 Groschen vermindert, denselben Strom, 
den sie laut Auskunft des Kollegen Schöpf um 
19Y2 Groschen bekommt, und ,den Leistungs­
spitzenstrom von 62 auf 50 Groschen pro 
Kilowattstunde - alles übrige' wie Ablesen 
am Zähler, Rechnung schreiben und Inkasso 
sowie Stromverlust übernehmen die Elektrizi­
tätsgen�ssenschaften. Die Netze dieser Elek­
trizitätsgenossenschaften sind aber zum großen 
Teil veraltet. Meistens sind sie aus Eisendraht, 
und der Querschnitt der Drähte ist sehr klein, 
sodaß es nicht möglich ist, mehr Strom zu 
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liefern, weshalb also eine stärkere Elektrifizie­
rung auf dem Lande ausgeschlossen erscheint, 
trotz der Förderung, obwohl man langfristige 
Kredite usw. für Elektrogeräte bekommen 
kann. 

In der heutigen Vorlage wird für die Ver­
bundgesellschaft und für die Großen eine 
Kreditmöglichkeit geschaffen, jedoch nicht 
für jene, die auch ihre Netze modernisieren 
wollen, damit sie von nun an auch andere 
E-Geräte verwenden können, um also nicht 
nur wie bisher mit der Kreissäge Holz zu 
schneiden und um Licht zu erzeugen. Wenn 
es heute in einem Dorf zwei Bauern etwa 
einfallen sollte, zu gleicher Zeit mit einer 
Dreschmaschine zu dreschen, dann steh."t der 
ganze Betrieb sofort, das heißt das Licht 
funktioniert nicht mehr, weil eben der Quer­
schnitt der Leitungsdrähte noch zu klein ist. 

Es gibt allerdings für diese Genossen­
schaften eine Anwaltschaft der Genossen­
schaften, deren Pflicht es wäre, für diese 
Genossenschaften zu sorgen, damit auch ihnen 
a) Subventionen gegeben werden und nicht 
nur an die Molkereigenossenschaften, die 
hunderttausende , Schilling bekommen, und 
damit sie b) entsprechend verbilligte Kredite 
bekommen, um ihre Netze zu modernisieren. 
Davon ist aber keine Rede. Das ist aber ver­
ständlich, wenn man weiß, daß der Träger 
dieser Anwaltschaft selber zugleich V orstand­
mitgJied der OKA ist, also eben jener Gesell­
schaft, die den Strom um 19% Groschen 
erhält und um 40 beziehungsweise um 50 Gro­
schen pro Kilowatt an die Elektrizitäts­
genossenschaften weitergibt, wobei diese Ge­
nossenschaften, wie erwähnt, nicht nur den 
Verbrauch ablesen, die Rechnungen schreiben 
und das Geld einkassieren müssen, sondern 
auch ab Trafostation das ganze Netz instand­
halten müssen, sodaß die OKA faktisch 
nichts anderes als nur den Strom zu liefern 
braucht, während die anderen . . .  (Heiterkeit 
bei der ()VP.) Herr Minister Kolb, Sie scheinen 
in dieser Sache wenig orientiert zu sein; als 
Unterrichtsminister weiß man das eben nicht! 
(Bundesra t Po r ge  8 : Er darf doch la chen!) 
Die OKA müßte bei Direktabnehmern sowohl 
die Rechnungen schreiben, die Zähler ablesen 
und das Geld kassieren, sie müßte also eine 
umfangreiche Kartei führen; das alles wird 
ihr aber durch die Genossenschaften für ihre 
Mitglieder abgenommen; es wäre daher be­
rechtigt, wenn sie sich in diesem Fall bei der 
Preiserstellung erkenntlicher zeigen würde. 

Das vorliegende Gesetz gibt nun der Ver­
bundgesellschaft wohl die Möglichkeit, daß sie 
ihren Betrieb ausbaut und modernisiert, sie 
gibt aber den Genossenschaftsabnehmern, die 
mehr Strom abnehmen wollen, die ihre Ein-

richtungen, mit einem Wort, stärker elektrifi­
zieren wollen, keine Möglichkeit dazu, weil 
die Genossenschaften im Durchschnitt 100.000 
bis 500.000 S für die Modernisierung' ihrer 
Netze brauchen, ihnen aber niemand bei­
springt, sodaß sie ihrem Schicksal allein Ü ber­
lassen bleiben. Die Situation ist jetzt so, daß 
es Genossenschaften gibt, die sich auflösen 
und ihre Einrichtungen an die OKA über­
geben. Die OKA ist ihrerseits dann dazu 
bereit, wenn die betreffenden Genossenschaften 
ihr Netz modernisiert übergeben, das heißt, 
sie müssen also selbst, aus eigenen Mitteln, 
die 100.000 bis 500.000 S, je nach dem Zustand 
des Netzes, auf bringen, damit sie von der OKA 
übernommen werden, wobei die OKA ein 
Drittel des N etzmodernisierungsbetrages - das 
ist erst vor einigen Monaten ausgeha.ndelt 
worden - auf sich nimmt. Andere Elektrizi­
tätswerke, wie zum Beispiel Ried, ma�hen 
dies vollkommen gratis, sie übernehmen ohne 
weiteres und bedanken sich noch, daß ihnen 
die Elektrizitätsgenossenschaften ihre Mit­
glieder übergeben. 

Man sieht also, daß in der Strompreispolitik 
etwas nicht in Ordnung ist. Der Strompreis 
ist nach meiner Auffassung nicht in Ordnung, 
weil hier zuwenig guter Wille am Platz ist, 
denn wenn die einen es tun können, wie zum 
Beispiel Ried, dann müßten es viel größere 
Gesellschaften, wie zum Beispiel die OKA, erst 
recht können. Zu dem vorliegenden Gesetz 
hätte ich den Vorschlag gemacht, daß man 
den Elektrizitätsgenossenschaften, die ja eine 
Art gewerkschaftlicher Funktion erfüllen, bei­
spielsweise gegenüber der OKA, und wonach 
sich die anderen sehr wohl richten werden, wenn 
schon nicht Subventionen zur Netzmoderni­
sierung möglich sind, mindestens langfristige 
Kredite zur Verfügung stellt, damit das Netz 
modernisiert wird, sodaß mehr Apparate an­
geschlossen werden können. Dies alles ver­
misse ich hier leider Gottes, ich gebe also die 
entsprechende Anregung. 

Ich war leider nicht anwesend, als der Herr 
Schriftführer zu einem anderen Kapitel sprach 
und die Erklärung der Fraktion der ÖVP 
vorgelesen hat. In dieser Zuschrift steht, 
meine Angriffe. gegen Bundesrat Salzer seien 
unhaltba.r. (Bundesrat Dr. K 0 l b: Das gehört 
doch .nicht hierher!) Ich stelle fest, daß ich an 
den Bundesrat Salzer Fragen gerichtet habe, 
die er hier im Hause ohne weiteres beantworten 
kann. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer: 
Bleiben Sie bitte bei der Sache! 

. 

Bundesrat· Dipl.-Ing Rabl (fortsetzend): Ich 
stehe zur Verfügung. Ich halte meine Äuße­
rung hundertprozentig aufrecht. 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer : 
Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort � - Der Herr Berichterstatter ver­
zichtet. 

Wir können daher abstimmen. 
Bei der Abstimmung beschließt der Bundes­

rat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates keine n Einspru ch zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer : 
Wir kommen zu den Punkten 2 und 3 der heu­
tigen Tagesordnung, über die die Debatte ge­
meinsam abgeführt wird. Es sind dies: 

1. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
30. März 1955: Bundesgesetz über Änderungen 
auf dem Gebiete der direkten Steuern und 
der Umsatzsteuer (Steueränderungsgesetz 1955), 
und 

2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
30. :März 1955: Bundesgesetz, womit be­
stimmt wird, daß die Zucker-, Süßstoff-, 
Salz-, Essigsäure-, Zündmittel-, Leuchtmittel­
und Spielkartensteuer sowie der Aufbauzu­
schlag auf Schaumwein nicht mehr zu er­
. heben ist. 

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter 
zu beiden Gesetzen", Herrn Bundesrat Mitterer, 
um seinen Bericht. 

Berichterstatter Mitterer : Hohes Haus! Ge­
statten Sie, daß ich zu dem ersten Gesetz 
vorerst die Änderungen mitlieilc, die auf 
Grund der Beratungen im Nationalrat vorge­
nommen wurden, und dann auf das Gesetz im 
einzelnen eingehe. 

Gemäß einem gemeinsamen Antrag der 
Abg. Horn und Prinke im Finanz- und Budget­
ausschuß des Nationalrates wird in den 
Art. I der gegenständlichen Vorlage nach 
Ziffer 2 als Ziffer 2 a eine Bestimmung ein­
gefügt, wonach § 10 Abs. 1 Z. 4 lit. a und b 
des Einkommensteuergesetzes 1953 in der 
Fassung des Versicherungsförderungsgesetzes 
eine Erweiterung dahin erfährt, daß a) auch 
Rückzahlungen von Darlehen der Gebiets­
körperschaften, die der Bewerber als Dar­
lehensnehmer erhält, ebenso behandelt werden 
wie Rückzahlungen von Dar1ehen aus öffent­
lichen Fonds, b) in der Nutzungsgebühr 
enthaltene Kapitaltilgungsquoten von Dar­
lehen der Gebietskörperschaften bei Mit­
gliedern gemeinnütziger Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungsgenossenschaften als Sonderausgaben 
ebenso behandelt werden wie in einer solchen 
Nutzungsgebühr enthaltene Kapitalstilgungs­
quoten von Darlehen aus öffentlichen Fonds. 

Hieraus folgt sinngemäß, daß im Art. VI 
Abs. 1 der Vorlage, betreffend Anwendungs­
vorschriften, auch die Ziffer 2 a des Art. I auf­
zunehmen ist. 

Der Nationalrat· hat in seiner Sitzung 
vom 30. März weiter eine Änderung respektive 
Ergänzung im Abschnitt' C Art. V beschlossen, 
wonach eine Ziffer 4 angefügt wird. 

Demgemäß erfahrt Art. VI Abs. 3 eine Er­
weiterung, indem hinsichtlich der Anwendung 
des Art. V sowohl auf die Ziffern 1 und 2 wie 
nunmehr auch auf Ziffer 4 verwiesen wird. 

Zum Gesetz gestatte. ich mir folgendes 
zu sagen: 

Art. I Ziffer 1 enthält nur die Anpassung 
an den bereits geltenden Rechtszustand. 

Zu Ziffer 2 :  Die Heimarbeit setzt zu­
sätzliche Leistungen gegenüber gewöhnlichen 
Arbeitnehmern voraus, wie etwa Arbeitsraum, 
Beheizung, Beleuchtung usw. Wird die Lei­
stung des Heimarbeiters nicht mit mehr 
als 10 Prozent über dem gewöhnlichen Arbeits­
lohn bezahlt, so bleibt der Heimarbeiter­
zuschlag steuerfrei. 

Um eine Einbuße der Nettobezüge der 
von der Dienstleistung freigestellten Betriebs­
räte zu vermeiden, sollen Zulagen, Zuschläge 
und Entschädigungen, die im fortgezahlten 
Entgelt enthalten sind, steuerfrei bleiben . 

Zur Förderung des zwischenstaatlichen 
Studentenaustausches sowie aus Billigkeits­
gründen sßll das Entgelt der Studenten 
als Praktikanten bei inländischen Betrieben 
steuerfrei bleiben, beziehungsweise nicht lohn­
steuerpflichtig sein, soweit einerseits die Be­
schäftigung nicht über sechs Monate dauert 
und anderseits vom Austauschland Gegen­
seitigkeit gewährt wird. 

Art. I Ziffer 2 a: Diese bereits erwähnte 
Bestimmung soll unbillige Härten vermeiden 
und die Gleichstellung an sich gleichartiger 
Vorgänge herbeiführen. 

Ziffer 3 bezweckt die Ausdehnung bis­
heriger Begünstigungen auf jene Siedler, die 
Siedlungshäuser von Gemeinden bewohnen, 
die aus öffentlichen Mitteln hergestellt wurden. 

Die Ziffern 4 und 5 erfüllen die Aufgabe, 
die aus dem Einkommensteuergesetz 1953 
übernommene Fassung mit dem österreichi­
sehen Urhebergesetz in Efuklang zu bringen. 
Eine Änderung in steuerlicher Hinsicht tritt 
hiedurch nicht ein. Dies gilt auch für Ziffer 6 
lit. b. 

Ziffer 6: Die Erhöhung der Einkommen­
steuerfreigrenze von 3000 S auf 3600 S soll 
un�il1ige Härten, wie sie sich in der Praxis 
oft ergaben, verhindern helfen. 

Art. II: Da im Energieanleihegesetz 1953 
und im Sparbegünstigungsgesetz 1953 eine 
Ermäßigung unter anderem nur vom Be­
satzungskostenbeitrag vorgesehen war, dieser 
Beitrag aber inzwischen aufgehoben, bezie­
hungsweise teilweise durch den Beitrag vom 

215 
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Einkommen zur Förderung des Wohnbaues 
und für Zwecke des Familienlastenausgleiches 
abgelöst wurde, sieht-' die Vorlage eine sinn­
gemäße Änderung des Wortlautes vor. 

Art. III : Um zu · vermeiden, daß jene 
Beträge, welche die Hauseigentümer auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften für die Bestreitung 
von Instandhaltungskosten bereitzuhalten ha­
ben, durch Steuerabzüge gekürzt werden, 
wurde analog den gleichen, schon bisher in den 
Steueränderungsgesetzen 1953 und 1954 ver­
ankerten Bestimmungen eine entsprechende 
Vorkehrung getroffen. Hiebei mußte jedoch 
den ab I. Juli 1954 gemäß BGBJ. Nr. 132 
geltenden Bestimmungen, betreffend die Ein­
nahmen aus den dem Mietengesetz nicht 
unterliegenden Räumen, Rechnung getragen 
werden. 

Art. IV betrifft die Aufhebung jener Be­
stimmung des Gewerbesteuergesetzes 1953, 
wonach gemeinnützige Unternehmungen, Bau­
sparkassen und Unternehmungen, die das 
Pfandleihgewerbe betreiben, von den Kredit­
instituten ausgenommen sind, für welche 
die pauschale Steuerregelung gilt, daß 
Gelder, Darlehen und Anleihen nur insoweit 
zu den Dauerschulden gehören, als der An­
satz der zum Anlagevermögen gehörigen Be­
triebsgrundstücke und dauernden BeteiHgun­
gen das Eigenkapital übersteigt. Tatsächlich 
betreiben aber diese Unternehmungen auch 
Bank- und Sparkassengeschäfte, sodaß es sich 
um eine einfache Gleichstellung handelt. 

Art. V Ziffer 1 und 2 behandelt die Be­
steuerung der Umsätze aus der Tätigkeit 
als Privatgelehrter, Künstler, Schriftsteller und 
Handelsagenten sowie der Handelsmakler. 
Die bisherige Freigrenze ergab bei nur gering­
fügiger Überschreitung unerwünschte Härten, 
sodaß die bisherige Freigrenze in einen Frei­
betrag umgewandelt wird. Somit wird für 
die erste Gruppe ein Freibetrag von 36.000 S, 
für Handelsmakler von 18.000 S eingeräumt. 

, Diese Bestimmung hat auch bei Anträgen 
auf Steuerbefreiung entsprechende Bedeutung. 

Art. V Ziffer 1 :  Der Finanz- und Budget­
ausschuß des Nationalrates hat ferner auf 
Antrag der Abg. Krippner und Flossmann 
beschlossen, daß mit Rücksicht auf die den 
Handelsagenten sehr ähnliche Tätigkeit der 
Versicherungs- und Werbevertreter diese in 
den § 4 Ziffer 13 Umsatzsteuergesetz ein­
bezogen werden soll. 

Ziffer 3 :  Die im Steueränderungsgesetz 1953 
vorgesehene Befristung der Umsatzsteuerbe­
freiung für Erziehungs- und Erholungsheime 
auf ein Jahr soll mit Rücksicht auf die erwie­
sene Zweckmäßigkeit fallen und die Bestim-

. mung unbefristet ge1ten. 

Zu Ziffer 4 :  Umsatz steuerfrei sollen ferner 
unter gewissen Bedingungen alle in der Kran­
kenpHege Tätigen bleiben. 

Art. VI Ziffer 1 und 2 enthält Anwendu:p.gs­
und Terminbestimmungen, insbesondere. daß 
die Bestimmungen des Art. I Z. 2, 2 a und 3 
sowie des Art. II für veranlagte Einkommen­
steuer erstmalig bei der Veranlagung 1955 zu 
berücksichtigen sind, bei 10hnsteuerpHichtigen 
Einkommen für Lohnzahlungszeiträume, die 
nach dem 31.  Dezember 1954 enden. 

Abs. 3 :  Die Bestimmungen des Art. V 
Z. 1 ,  2 und nunmehr auch 4 entsprechend' 
der Änderung sind auf steuerbare Vorgänge 
anzuwenden, die nach dem 31.  Dezember 
1954 bewirkt werden. 

Abs. 4 :  Mit der Vollziehung dieses Gesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen be­
traut. 

Der Finanzausschuß hat in seiner gestrigen 
Sitzung der Vorlage seine Zustimmung er­
teilt und mich beauftragt, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Und nun zur Vorlage, betreffend Auf­
hebung der Zucker-, Süßstoff- , Salz-,  Essig­
säure- ,  Zündmittel-, Leuclitmittel- und Spiel­
kartensteuer . 

Während bisher vorwiegend die direkten 
Steuern angesichts ihrer exorbitanten Höhe 
herabgesetzt wurden, befaßt sich die gegen­
ständliche Vorlage mit der Herabsetzung 
indirekter Verbrauchsteuern, was umso gerecht­
fertigter erscheint, als diese Artikel ohne­
dies durch eine relativ hohe Warenumsatz­
steuer belastet sind. 

Es liegt im Programm des Wirtschafts­
konzeptes, das Realeinkommen so weit als 
möglich durch Steuerentlastungen zu heben 
und jene Steuern, deren Einhebung erhebliche 
Kosten verursachen, deren Eingänge aber 
im Budget eine relativ geringe Bedeutung 
haben, weitgehend abzubauen. Hiemit er­
fahren die genannten Gebrauchsgüter eine 
nicht unwesentJiche Verbilligung. Dem Fiskus 
entgehen hiedurch, sieht man von der Salz­
steuer, die ja vom staatseigenen Betrieb ge­
tragen werden muß, ab, nach bisherigen 
Berechnungen etwa 55,3 Millionen Schilling, 
wogegen die erheblichen Einhebungskosten 
ebenfal1s entfallen. 

Schließlich sei noch darauf verwiesen, daß 
es sich größtenteils um reichsrechtliche Vor­
schriften handelt, die sowohl auf Wunsch 
unserer Regierung als auch der Alliierten 
so bald wie möglich durch österreichische 
Gesetze ersetzt, beziehungsweise aufgehoben 
werden sollen. Wenn beispielsweise erwähnt 
werden kann, daß durch den Fortfall der 
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Verbrauchsteuern der Zuckerpreis von 6,48 S diesen Beschluß des Nationalrates keinen 
auf 6,20 S gesenkt werden kann, so zeigt Einspruch zu erheben, zustimmen. 
dies die volkswirtschaftliche Seite dieser Maß- Wir Sozia1isten sind auch mit dem zweiten 
n�hme, ganz abgesehen davon, daß damit Gesetz einverstanden, über · das der Herr 
auch eine wirksamere, weil wirtschaftliche Berichterstatter referiert hat und das die 
Bekämpfung und Konkurrierung nichtöster- Auflassung von einigen kleinen Steuern be­
reichischer und exterritorialer Betriebe ein- zweckt, von Steuern, deren Ertrag nicht 
treten wird. bedeutend ist. Er wird vom Finanzministerium 

Budgetär kann für das heurige Jahr mit mit 60 Millionen Schilling eingeschätzt. 
einem Entfall von etwa 40 Millionen Schilling Ich habe aber doch die Aufgabe und die 
gerechnet werden, da durch diese steuerliche Verpflichtung, in dieser Sache einen Einwand 
Maßnahme etwa zwei Drittel der präliminier- zu erheben, und zwar einen Einwand, der 
teu Eingänge fortfallen. . sich me"P...l' der formellen Handhabung bei 

Im übrigen verweise ich auf die Vorlage, dieser Regierungsvorlage zuwendet. 
bei welcher lediglich im § 1 ,  letzter Absatz, Unter diesen acht Steuern, die aufgelassen 
nach dem Worte "weggebracht" die Worte werden, befindet sich auch eine gemeinschaft­
"oder eingeführt" eingefügt wurden. liehe Bundesabgabe, und zwar der Aufbau-

Der Finanzausschuß hat sich in seiner zuschlag auf Schaumwein. Das ist eine 
gestrigen Sitzung mit der gegenständlichen Angelegenheit, die finanziell nicht sehr be­
Vorlage befaßt und mich beauftragt, dem deutungsvoll ist, denn die Reg�erungsvor�age 
Hohen Hause zu empfehlen, gegen den Ge- I schätzt das Aufkommen auf dIesem Geblete 
setzesbeschluß k e i n  e n E i  n 8  p r u e h  zu er- mit 1 % Millionen Schilling für das ganze 
heben. Jahr und für das ganze Bundesgebiet ein. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmaye r:  
Zum Wort gemeldet sind die Bundesräte 
Riemer und Grundemann. Ich erteile Herrn 
Bundesrat Riemer das Wort. 

Man könnte also sagen, es handle sich um 
eine finanzielle Lappalie, denn diese 1 % Mil­
lionen Schilling werden geteilt : 51 Prozent 
bleiben dem Bund, 30 Prozent bekommen 
die Länder und 19  Prozent die Gemeinden. 

Bundesrat Rieme r:  Hoher Bundesrat ! Ich Aber, meine sehr . geehrten Damen und 
möchte zu den beiden Gesetzen, über die der Herren, ich bin der Meinung, daß in solchen 
Herr Berichterstatter jetzt referiert hat, einiges Fällen, wenn es sich auch um . finanzielle 
sagen. Steueränderungsgesetze haben die Auf- Kleinigkeiten handelt, dem Charakter dieser 
gabe, Korrekturen, die sich aus der Praxis Steuer nicht entsprochen wird, weil der 
ergeben und die geringeren Umfanges sind, Herr Finanzminister es verabsäumt hat, die 
vorzunehmen. Und so bringt auch dieses Partner des Finanzausgleiches, die Partner 
Steueränderungsgesetz 1955 einige solcher Kor- bei der Teilung des Ertrages dieser Steuer von 
rekturen, vor allem Erleichterungen bei der seinen Absichten zu verständigen und mit ihnen 
Einkommensteuer für Heimarbeiter, aber auch · das Einvernehmen herzustellen. 'Vir sind daher _ 
für Studenten, und Erleichterungen bei der verpflichtet, im Interesse der von uns ver­
Umsatzsteuer für Gelehrte, Künstler, Schrift- tretenen Länder und Gemeinden auf dieses 
steller, für Handels- und Versicherungsver- Versäumnis aufmerksam zu machen und dem 
treter und so weiter, also durchwegs steuer- Herrn Finanzminister zu sagen, "daß wir 
liehe Erleichterungen für arme Teufel, für ein solches Vorgehen als Versäumnis empfinden 
kleine Leute, Erleichterungen, . die sich als und daß wir ihn bitten und von ihm ver­
notwendig erwiesen haben, weil die jetzige langen, in Zukunft bei solchen Angelegen� 
Praxis, wie sie das Gesetz vorschreibt, gewisse heiten derartige Dinge nicht zu machen. 
Er.schwernisse und gewisse Härten mit sich 

I Ich darf darauf auflJlerksam machen, . daß 
brmgt. solche Versäumnisse schon mehrmals bei 

Das Steueränderungsgesetz bringt auch eine Änderungen gemeinschaftlicher Bundesabgaben 
Gleichstellung der Gemeindekredite mit Wohn- passiert sind, daß der Herr Finanzminister 
baukrediten öffentlicher Fonds für die Ab- in der Öffentlichkeit Erklärungen des Inhalts 
setzbarkeit vom steuerpflichtigen Einkommen. abgegeben hat, er sei bereit, auf irgend welche 
Auch das - ist eine Korrektur, die wir vor Interventionen von Interessenvertretungen hin 
allem als Vertreter von Gemeinden als not- eine gemeinschaftliche Bundesabgabe zu er­
wendig, zweckmäßig und begrüßenswert mäßigen, zu ändern oder gar aufzulassen, 
empfinden. ohne vorher mit den Partnern des Finanz-

Es handelt sich also um kleine Korrekturen ausgleiches darüber das Einvernehmen her­
zugunsten kleiner Leute, die wir für richtig gestellt zu haben. In jedem solchen Falle 
empfinden, und daher werden wir auch dem hat der Herr Finanz minister , von uns befragt, 
Antrag des Herrn Berichterstatters, gegen erklärt, es sei nicht anders möglich gewesen, 
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er sei in Zeitnot gewesen, aber er werde wieder etwas entziehen will und muß, nicht 
sich bemühen, daß das in Zukunft nicht mehr gleichzeitig eine Kürzung der Nahrung zu­
vorkommt. Und doch kommt es wieder vor muten kann. 
in einer Regierungsvorlage sogar, und un� Und das ist es, was Abg. Machunze sagt. 
allen liegt bereits .eine neue Regierungsvorlage was ich richtig finde und was ich unter­
über die Abschaffung der Weinverbrauchsab- streichen möchte. Wir sollten uns bewußt 
gabe vor, die gleichfalls eine gemeinschaftliche sein, daß wir nicht immer Steuerpolitik nach 
Bundesabgabe ist. Also auch hier hat der dem Beifall der Masse machen können. Eine 
Herr Finanzminister einen Akt der Gesetz- öffentliche Gebietskörperschaft braucht nun 
gebung vorbereitet" und im Ministerrat durch- einmal Steuern. Das ist eine klare Tatsache, 
gebracht, ohne mit den Partnern an dieser über die wir nicht hinwegkommen. 
Steuer das Einvernehmen hergestellt zu haben. 
Auch in den Erläuterungen zu diesem Gesetz, Und wenn jetzt eine große Bewegung 
das uns heute ,rorliegt, ist kein Wort davon - groß unter Anführungszeichen - in Öster­
enthalten, daß Länder und Gemeinden an reich entstanden ist, eine Bewegung unter 
diesem Gesetz und an der Abschaffung dieser dem großen Schlagwort : Der Wein muß und 
Steuern interessiert sind. kann billiger werden, der Wein muß ent-

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch steuert werden ! - auch so ein schönes Wort 
auf etwas anderes hinweisen. In der Sitzung "Entsteuerung des Weines" ;  das Wort sollte 
des Nationalrates am 30. März, in der. dieses man am besten bald wieder vergessen, nicht 
Gesetz behandelt wurde, hat der Debatte- nur wegen des sachlichen Inhalts, sondern 
redner der Österreichischen Volkspartei, der wegen der sprachlichen Unmöglichkeit -, 
Herr Abg. Machunze, zu diesem Gegenstand wenn also unter dem Titel der Entsteuerung 
gesprochen, und er hat im Zusammenhang des Weines jetzt bei uns in Österreich geradezu 
mit der Auflassung dieser Steuern gesagt : ein Kreuzzug ausgebrochen ist, so möchte. 
Gerade auf dem Gebiet der Steuerpolitik ich dazu sagen, - daß diese Bewegung ein 
ist größte Vorsicht geboten. Die Ansprüche Ableger von wo anders, nämlich aus der 
an den Staat wachsen von Tag zu Tag, und westdeutschen Bundesrepublik ist, daß die 
einer Kuh, die man melken will, muß man österreichischen Weininteressenten nicht selber 
auch anständiges Futter geben. Die Steuer- daraufgekommen sind, denn erst als sie 
politik muß auch auf die Bedürfnisse der gesehen haben, daß man draußen in der 
Bundesländer und Gemeinden Rücksicht Bundesrepublik, ausgehend von Schleswig­
nehmen. Holstein - merkwürdigerweise war in Kiel 

Das waren die wörtlichen Ausführunge� die erste derartige Kundgebung -, die Wein­
des Herrn Abg. 1\1achunze im Nationalrat. steuer und Getränkesteuer zu torpedieren 

. Ich stehe nicht an, hier zu erklären, daß ich begonnen hat, haben es die österreichischen 
mich gefreut habe, als ich diese Worte von Weinbautreibenden und Wirte nicht länger 
ihm gelesen habe. Es ist allerdings merk- ausgehalten, sie mußten diese Parole auf­

würdig, daß gerade diese Worte nicht in greifen und haben gefunden, daß vor allem 
den Blättern seiner Partei wiedergegeben die Getränkesteuer untragbar geworden sei. 
wurden, sondern nur in anderen Zeitungen, Untragbar in einer Zeit der Hochkonjunktur, 
unter anderem in der amtlichen "Wiener untragbar in einer Zeit des florierenden 
Zeitung" � Das ist bezeichnend dafür, daß Fremdenverkehrs ! 
auch manchmal vernünftige Worte, von einem Wir . wissen sehr genau : Wenn einer schon 
Mitglied der anderen Partei im Hohen Haus drei Viertel genossen hat, es schmeckt ihm 
gesprochen, nicht die richtige Resonanz finden. und er will ein viertes Viertel trinken, so fragt 
Aber wie das schon ist, er ' ist eben ein Rufer er nicht, ob eine Getränkesteuer eingehoben 
in �er Wüste, und weil er das ist, möchte wird, sondern leistet sich dieses Viertel oder 
ich mich seiner annehmen und seine Worte stellt, wenn er in gehobener Stimmung ist, 
unterstreichen. Dies� Ausführungen des Herrn I 

die vierte F1�sche � ein �uf den Tisch, o�ne 
Abg. Machunze SInd außerordentlich zu- zu fragen : WIe hoch 1st dIe Steuer 1 Kann ICh 
treffend. Denn es ist wirklich . so, meine mir das noch leisten � 

Damen und Herren, daß vom Staat - und Es sind also Dummheiten, wenn man sagt, 
wenn er sagt "Staat", dann meint er mehr die Steuer sei schuld daran, daß irgendein 
als nur den Bund als Gebietskörperschaft, Konsumartikel nicht in genügenden Mengen 
dann meint er natürlich auch die anderen verkauft werden kann. Und wenn wir hören, 
Gebietskörperschaften. die Länder und nicht daß die Ursache dieses ganzen Kampfes um 
zuletzt die Gemeinden -, daß also von der die Entsteuerung des Weines bei uns in 
öffentlichen Hand immer mehr und mehr Österreich nichts anderes ist als eine Über­
Ausgaben und Leistungen verlangt werden produktion im Jahre 1954, also ein Überangebot 
und daß man einem Körper , dem man immer an Wein, und wenn jetzt daraus geschlossen 
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wird, der Wein müsse billiger werden, damit 
er besser verkauft werden kann, dann habe 
ich das Gefühl : Nach den Regeln der freien 
Wirtschaft, des Grundsatzes von Angebot 
und Nachfrage müßte jetzt der Wein billiger 
werden, weil er eben von den Produzenten 
und vor allem aber von den Händlern billiger 
abgegeben wird. Diese Herren wollen aber 
mehr Wein zum selben Preis ve�kaufen, 
wollen mehr einnehmen als bisher, und den 
Mehrverkauf sollen nun die öffentlichen Ge­
bietskörperschaften dadurch fördern, daß sie 
den Ausfall tragen. Auf ihre Kosten soll das 
also gehen. 

Meine Herrschaften ! Ich muß aufmerksam 
machen, daß das ein verkehrter Weg ist, 
daß sie so wahrscheinlich nicht zu einem 
Mehrkonsum an Wein kommen werden, wobei 
ich mir nur erlaube, die Frage zu steHen, 
ob das Heil Österreichs gerade von einem Mehr­
konsum an Wein abhängt. Ich bin überzeugt, 
wenn wir eine Abstimmung hier im Hohen 
Hause machen würden, durch die Reihen 
beider Parteien, und vielleicht BJuch der dritten 
Partei, ich wage es nicht zu hoffen, würde 
das Ergebnis gar nicht so eindeutig für die 
Parole : Es muß mehr Wein getrunken werden ! 
ausfallen. 

Ich muß darauf aufmerksam machen, 
daß die Getränkesteuer der Gemeinden durch 
einen Initiativantrag, der im Nationalrat 
eingebracht wurde - allerdings noch vor 
den Bauernkammerwahlen, vielleicht läßt sich 
nach den Bauernkammernwahlen über diese 
Dinge noch ein wenig anders reden - bedroht 
erscheint. 

Die Getränkesteuer hat im Jahre 1954 
den Städten und Gemeinden in ganz Österreich 
186 Millionen Schilling gebracht. Ich muß 
feststellen, daß die Gemeinden auf diese 
186 Millionen nicht verzichten können, auch 
nicht auf einen Teil davon, weil die Gemeinden 
auch jetzt noch große Aufgaben auf dem 
Gebiete der Kriegsschadenbehebung zu er­
füllen und vor allem viele Versäumnisse der 
früheren Verwaltungen nachzuholen haben. 
Es ist auch nicht richtig, wenn bestritten 
wird, daß einen großen Teil dieser Getränke­
steuer die Ausländer, also die Konsumenten, 
die der Fremdenverkehr ins Land bringt, 
bezahlen, und wir würden also, wenn wir 
die Getränkesteuer aufheben oder ermäßigen 
würden, den Menschen, die ohnedies nur zu 
uns hereinkommen, weil sie hier in Österreich 
billig leben, noch Geschenke machen. 

Ich möchte feststellen, daß ich von Bürger­
meistern, die nicht meiner Partei, sondern der 
Österreichischen Volkspartei angehören, vor 
einigen Tagen Zuschriften bekommen habe. Die 
Herren sind ganz aufgeregt, entsetzt und 

besorgt darüber, daß auf dem Gebiete der 
Getränkesteuer etwas passieren könnte. Sie 
teilen mit, daß in manchen Städten, die 
besonders vom Fremdenverkehr abhängen, 
die Getränkesteuer ein Viertel und noch mehr 
der Gesamteinnahmen der Gemeinden aus 
ihren Steuern und Abgaben ausmacht und 
daß sie ihre Aufgaben als Fremdenverkebrs­
gemeinden unmöglich erfüllen könnten, wenn 
sie auf diesem Gebiete Verluste in K'tuf 
nehmen müßten. Man soll also bei diesen Dingen 
etwas vorsichtiger sein und nicht nur den ver­
meintlichen oder vorgeschützten Interessen 
einiger Gruppen nachgeben, sondern man muß 
doch das Gesamtinteresse der Allgemeinheit 
und nicht zuletzt das der Länder und Ge­
meinden dabei im Auge haben. 

"Venn wir mit der Entsteuerung bei Getränken 
irgendwo anfangen, dann, glaube ich, kann es 
nicht beim Wein sein. Merkwürdigerweise wird 
von der . Entsteuerung der Milch für Säuglinge 
nicht geredet, obwohl sich dieselben Kreise 
ebenso für einen höheren Milchkonsum ein­
setzen müßten, wie sie dies für einen höheren 
Weinkonsum tun. 

Wenn aber die neugegründete Gastwirt€'­
organisation, die im Konkurrenzkampf zn 
den Fachverbänden und Innungen steht, 
glaubt, mit besonderem Radikalismus die 
Gesetzgebung vorwärtstreiben und antreiben 
zu müssen, dann sagen wir den Herrschaften, 
sie mögen ihre Gegensätze, ihre Konkurrenz­
kämpfe untereinander austragen, aber nicht 
auf dem Rücken der Gemeinden ; denn auch 
die Gemeinden haben Aufgaben -zu erfüllen, 
und sie sind nicht in der Lage, auf Teile 
ihrer ihnen jetzt garantierten eigenen Ein­
nahmen zu verzichten. 

Das heute hier zum Ausdruck zu brin­
gen, habe ich mich verpflichtet gefühlt. Im 
übrigen erkläre ich, daß meine Fraktion 
beiden Gesetzen zustimmt. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer: 
Das Wort hat der Herr Bundesrat Grundemann. 

Bundesrat Grundemann: Hohes Haus ! Es 
ist nunmehr in den letzten drei Jahren das 
vierte Mal, daß die Bundesregierung dem 
Parlament Gesetzesvorlagen, die Steuer­
ermäßigungen beinhalten, vorlegt. und daß 
diese von den beiden Häusern des Parlamentes 
beschlossen werden. Erstmals gab es eine 
Regulierung der Gewerbesteuer durch das 
Gewerbesteueränderungsgesetz, dann zweimal 
eine Ermäßigung der Einkommen- und Lohn­
steuer, und heute haben wir einen Gesetzes­
beschluß vor uns liegen, der indirekte Steuern 
betrifft. 

Als seinerzeit der Finanzminister von Steuer­
ermäßigungen sprach, von Steuerermäßigungen 
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auf dem Gebiete der direkten Steuern, be­
gegnete er ungläubigem Staunen, nicht nur 
im Inland, sondern auch im Ausland. Manche 
sahen diesen Plan des Finanzministers als 
eine Art Aprilscherz an. Niemand konnte 
begreifen, daß die Gebietskörperschaften an­
gesichts der ihnen obliegenden ungeheuren 
Aufgaben in irgendeiner Form auf solche 
Einnahmen verzichten könnten, und erst in 
der jüngsten Zeit äußerten auch bedeutende 
Fachleute große Bedenken über die Aus­
wirkungen dieser Steuerermäßigungen ange­
sichts des Absinkens · einzelner Steuererträge. 

Der Gesamtertrag an Steuereinnahmen, das 
Ansteigen anderer Steuergruppen und hier 
insbesondere der Umsatz- und der Gewerbe­
steuer hat den Initiatoren recht gegeben. 
Österreichs Finanzwirtschaft hat sich gut 
entwickelt. Die dem Bund, den Ländern und 
Gemeinden gestellten Aufgaben konnten im 
Rahmen der hiefür vorgesehenen Mittel 
durchgeführt werden, der Lebensstandard der 
Bevölkerung hat sich zweifellos bedeutend 
gehoben. 

Wenn auch die Besteuerung der Bevölkerung 
. unseres Landes und die Besteuerung der 

einzelnen Wirtschaftszweige zweifellos heute 
noch enorm ist, zeigen Vergleiche mit anderen 
Ländern, daß Österreich durchaus nicht 
zu den höchstbesteuerten Ländern gehört, 
wohl aber zu den seltenen Ausnahmen, die 
im Laufe der letzten Jahre Senkungen 
dieser Besteuerungen und damit wesentliche 
Verbesserungen und Erleichterungen im Haus­
halt der Staatsbürger durchgeführ,t haben. 

Man kann hier einwenden, meine Damen 
und Herren, daß sich die Auswirkungen der 
Steuerermäßigung vorerst nur auf dem Ge­
biete der Lohnsteuer zeigten, daß man erst 
einmal sehen muß, wie sich diese bei der 
Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer 
auswirken. Kaum jemand aber zweifelt ange­
sichts der bisherigen Auswirkungen daran, 
daß die Methode die richtige war und daß wir 
keine Befürchtungen zu hegen brauchen, 
daß der Haushalt des Bundes und der anderen 
Gebietskörperschaften durch diese Maßnahmen 
eine besondere Ersch:iitterung erfahren könn­
te ; vorausgesetzt allerdings, daß Ruhe und 
Ordnung im Lande aufrechterhalten werden 
können und daß man sich auf allen Gebieten -
und hier insbesondere bei den Preisen und 
Löhnen - einer weisen Mäßigung befleißigt. 

Eine Begleiterscheinung hatten diese Maß­
nahmen freilich. Mit dem Essen kam auch 
der Appetit, und · manche scheinen - so 
glaube ich, hat auch mein Herr Vorredner 
ausgeführt - nun der Ansicht zu huldigen, 
daß Steuerermäßigungen praktisch alle Monate 
eintreten müssen, daß es damit gar nicht 

schnell genug gehen könne und daß man 
hier derartige Forderungen durchaus zu ver­
treten hätte. Wir können wohl ehrlich be­
kennen, daß sich die Regierung im Laufe 
der letzten Jahre alle Mühe gab, wo immer 
es nur möglich schien, Erleichterungen und 
Verbesserungen zu schaffen. Die offen zutage 
tretenden Erfolge dieser Bemühungen sprechen 
hiefür eine eindeutige und sehr deutliche 
Sprache. 

Feststellbar ist allerdings : Sobald eine Er­
leichterung in Kraft tritt, ist diese schon 
wieder vergessen, und neue Wünsche er­
scheinen auf dem Plan. Denken wir doch 
einmal ein paar Jahre zurück an die Zeit, 
als der Bombenhagel über unser Land nieder­
ging, Hunger und Grauen aus den Fenstern 
blickten und der Großteil unserer Männer 
noch weit weg von der Heimat war. Damals 
gab es nicht wenige Menschen, die erklärten : 
Wenn nur dieses Grauen schon vorüber wäre, 
mit allem wären wir zufrieden. Danach 
kam eine Zeit des Hungerns und eine Zeit 
der Unmöglichkeit einer Arbeit. Da gab 
es wieder eine Menge von Leuten, die er­
klärten : Wenn nur schon diese Zeit vorüber 
wäre. Wir wären _ zufrieden, wenn endlich 
einmal das Hungern ein Ende fande, zu­
frieden mit allem. 

Heute denkt man höchstens mit einem 
Schauer der Erinnerung an diese Zeiten und 
an die hinter uns liegenden Jahre. Heute haben 
sich die meisten Menschen bereits längst an 
die Selbstverständlichkeit des Lebens gewöhnt, 
in dem diese Sorgen und Wünsche nicht mehr 
vorkommen. Sorgen und Wünsche werden 
wir immer haben, schöner und besser möchte 
sich jeder Mensch das Leben gestalten. Das 
ist selbstverständlich und in der Natur der 
Menschen gelegen, und es wäre auch traurig, 
wenn dem nicht so wäre, wir hätten ja kein 
Ziel vor uns. Wenn wir aber etwas darüber 
nachdenken und Vergleiche ziehen, müssen 
wir sagen : Gebe Gott, es ginge uns nie schlechter 
als heute ! 

Vor uns, meine Damen und Herren, liegt 
nun wieder .ein Gesetzesbeschluß, der eine 
solche Erleichterung des wirtschaftlichen Le­
bens im einzelnen und auch des wirtschaft­
lichen Lebens der Familie bringen wird, 
nämlich Steuerwegfall auf dem Gebiete von 
Verbrauchsteuern. Und nüchtern spricht der 
Motivenbericht darüber, daß solche Verbrauch­
steuern angesichts der Höhe der Belastung 
dieser Artikel auf der anderen Seite, auf 
der Seite der Umsatzsteuer, an Bedeutung · 
und Berechtigung verlieren müßten. Und 
nüchtern nennt er auch die Zahlen, die dabei 
das Bundesbudget belasten. Dieser Motiven­
bericht bemerkt aber auch, daß diese Maß-
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nahme in den Rahmen der weiteren Stabiil­
sierungsbemühungEm fällt und die Verbilligung 
dieser Artikel, die zum größten Teil das 
tägJiche Lehen betreffen, herbeiführen soll. 
Wir hoffen, daß die Bemühungen hiezu 
anerkannt werden, daß man sie nicht nur 
zustimmend zur Kenntnis nimmt, um dann 
zur weiteren Tagesordnung, das heißt zu 
weiteren Forderungen nach Steuererleich­
terungen überzugehen. Die Zustimmung der 
Vertreter aller politischen Parteien im N ationaJ ­
rat - und hier trat der seltene Fall ein, daß 
auch die Volksopposition einem Gesetze ihre 
Zustimmung gab - beweist aber, daß wir 
uns auf dem richtigen Weg befinden und 
eine Maßnahme beschließen, die wirklich 
allen Teilen der Bevölkerung in irgend einer 
Form zugute kommt und dem Interesse der 
Bevölkerung gerecht wird. 

Aus der Reihe dieser Steuererl�ichterungen 
möchte ich aber ebenso wie mein Herr Vor­
redner eine Frage herausgreifen, welche mit 
dem unmittelbaren Konsum praktisch nichts 
zu tun hat und welche mein Herr Vorredner 
auch bereits angeführt hat, den Aufbau­
zuschlag zur Schaumweinsteuer , und auch 
ich erlaube mir zu dieser Frage ein paar 
Worte zu sagen. Bei der Aufhebung des 
Aufbauzuschlages zur Schaumweinsteuer war 
der Gesichtspunkt maßgebend, daß es sich 
um eine kriegs- oder nachkriegsbedingte Maß­
nahme handelt, deren Liquidierung zweifellos 
wünschenswert wäre. 

Ein anderer Grund ist es, der mich ver­
anlaßt, mich mit diesem Problem zu be­
fassen, nämlich der gleiche wie bei meinem 
Vorredner : Es handelt sich um eine ge­
meinschaftliche Steuer, an welcher außer 
dem Bund die Länder und Gemeinden par­
tizipieren. Mein Herr Vorredner hat die 
Ziffern und Quoten der Prozentsätze dieser 
Anteile bereits angeführt. Er hat auch be­
merkt - und dem schließe ich mich an -, 
daß der Entfall dieser Steuer gemessen an 
den anderen Steuern minimal ist, daß dieser 
für den gesamten Bund 1 ,25 Millionen Schilling 
ausmacht. Der Ausfall der Erträge der Länder 
und Gemeinden zusammen macht hiebei 
588.000 S aus. Dieser Betrag spielt also 

" sowohl im Budget des Bundes als auch im 
Budget der Länder und Gemeinden kaum 
eine Rolle. 

Bedenklicher" erschien allerdings - und 
das hat ebenfalls mein Herr Vorredner ange­
führt -, daß es sich wieder um eine Steuer 
handelt, deren Ermäßigung vom Parlament 
beschlossen wird, was somit ein Abbröckeln 
des Steuerrechtes der Länder und Gemeinden 
bedeutet. Um diese Bedenken jedoch zu 
zerstreuen, darf ich hier die Versicherung 

abgeben, daß der Herr Finanzminister ein­
deutig erklärte, der Entfall dieser Steuer­
anteile werde bei den Verhandlungen über 
den Finanzausgleich 1956 berücksichtigt, sodaß 
an Stelle dieser Steuer eine andere Einnahme 
tritt und die Länder und Gemeinden anteils­
mäßig keinen Verlust erleiden werden. Daher 
besteht wohl auch kein Grund, gegen diese 
finanzpolitische Maßnahme einen Einspruch zu 
erheben. Diese Versicherung des Herrn Finanz­
ministers hat mein Gewissen als Länder­
vertreter im Bundesrat beruhigt, und ich 
glaube, daß auch alle Damen und Herren 
dieses Hauses dies zustimmend zur Kenntnis 
nehmen können. 

Ich darf nun zusammenfassend namens 
meiner Partei betonen : Wir begrüßen dieses 
Gesetz aufrichtig und werden ihm selbst­
verständlich zustimmen. Sehen wir doch 
darin einen weiteren Schritt zur Verbesserung 
der materieJIen Lage unserer Bevölkerung, 
einen weiteren Schritt in dem Bemühen 
um die Stabilisierung unserer wirtschaftlichen 
Verhältnisse, einen weiteren Schritt im Aufbau 
unseres Landes. Wir können nur hoffen 
und wünschen, daß die Bevölkerung dieses 
Bemühen seiner Regierung und seiner Ver. 
treter würdigt und anerkennt, daß wir damit 
wieder einen Schritt weitergekommen sind 
in der Absicht, den Lebensstandard unseres 
Volkes zu heben. (Beifall bei der Ö V  P.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer:  
Zum Wort

' 
ist niemand mehr gemeldet. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort ? - Er verzichtet. 

Wir kommen zur Abstimmung, die über 
beide Gesetze getrennt durchgeführt wird. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s tim­
mung beschließt der Bundesra t, gegen die 
heiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalra tes 
keinen E inspru ch zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer: 
Wir kommen zu den Punkten 4 und 5 der 
Tagesordnung, über welche die Debatte ge­
meinsam abgeführt wird. Es sind dies folgende 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
30. März 1955 : 

1 .  Bundesgesetz über die Wertve.rzollung 
(Wertzollgesetz 1955) und 

2. Bundesgesetz, betreffend Änderungen des 
Zolltarifes (3. Novelle zum Zolltarifgesetz) . 

Berichterstatter für beide Gesetze ist Herr 
Bundesrat Dr. Weber. Ich bitte ihn um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Dr. Weber: Hohes Haus ! 
Durch die 2. Novelle " '  zum Zolltarifgesetz, 
BGBl. Nr. 86/1954, wurden neben den bereits 
im Zolltarif vereinzelt vorgesehenen Wert-
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zollsätzen in beschräliktem Umfange neue Nach § 6 gehört das Entgelt für das Recht 
Wertzölle, insbesondere für Textilien, ein- auf Nutzung oder Verwertung eines aus­
geführt. Im Entwurf des neuen Zolltarifes, ländischen Warenzeichens auch dann zum 
der derzeit in Beratung steht, sind in noch Zollwert, wenn die eingeführte Ware erst 
größerem Umfange Wertzölle enthalten. Auf nach weiterer Be- oder Verarbeitung mit 
diese Weise soll nach und nach das bisher dem ausländischen Warenzeichen v�rsehen 
vorherrschende spezifische Zollsystem weit- werden soll. Andererseits wird in diesem 
gehend durch ein Wer�zollsystem ersetzt Paragraphen bestimmt, wann das Entgelt 
werden. für das Recht auf Nutzung eines ausländischen 

Der \VertzoH ist gegenüber dem spezifischen Warenzeichens nicht zum ZoHwert gehört. 
Zoll im Hinblick auf soziale, rein wirtschaft- § 7 handelt vom Re chnungspreis , § 8 von 
liehe und handelspolitische Momente im all- den Preisnachlässen, als welche im Sinne des § 7 
gemeinen vorzuziehen ; er ist überdies ge- Kassenskonti, Mengenrabatte und andere 
rechter, weil er auch bei Preisänderungen die Rabatte, die unter bestimmten Umständen 
Gleichmäßigkeit der Belastung gewährleistet. gewährt werden, anzusehen sind. 

Bei Erstellung der Bestimmungen über § 9 enthält Bestimmungen über die Um-
die Wertverzollung waren die Grundsätze rechnung von Preis- und Wertangaben in 
der Brüsseler Konvention über den Zollwert ausländischer Währung. 
und die im Kommentar zu dieser Konvention Die §§ 10 und 1 1  enthalten die Bestimmungen festgelegten Auslegungsregeln zu beachten. über Erklärungen zur Ermittlung des Zoll­Den besonderen Verhältnissen des österrei- wertes und die näheren Erfordernisse dieser 
chisehen Zollrechtes und Zollverfahrens tragen Erklärung. 
die im vorliegenden Gesetzesbeschluß ent-

Dieses Gesetz soll am 1. Mai 1955 in Kraft haltenen Bestimmungen im Rahmen der dllrch 
die Konvention gegebenen Möglichkeiten Rech- treten. Zugleich wird § 16 Abs. 1 und § 41 

des Gesetzes vom 10.  Juni 1920, StGBl. nung. 
Der bereits erwähnte weitgehende Über- Nr. 250, über das Zollrecht und daß Zoll­

gang von den spezifischen Zöllen zum Wert- verfahren (Zollgesetz) außer Kraft gesetzt. 

zollsystem erfolgt in übereinstimmung . mit Mit der Vol1ziehung dieses Gesetzes wirä. 

den durch den Rat für die Zusammenarbeit das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

auf dem Gebiete des Zol1wesens in Brüssel Der Finanzausschuß hat mich in seiner 
- eine Institution, der die meisten europäischen Sitzung vom 5. April 1955 ermächtigt, dem 
Staaten beigetreten sind - gegebenen Richt- Hohen Hause den Antrag zu stellen, gegen 
linien und auf " Grund des von der genannten den vorliegenden Gesetzesbeschluß keinen 
Institution empfohlenen Wertbegriffes des so- E i n spruch zu erheben. 
genannten "Normalpreises" . 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer: 
Im einzelnen umfaßt der neue Gesetz- Ich bitte um den z weiten Bericht. 

entwurf in den 12 Paragraphen foJgende 
Bestimmungen : Berichterstatter Dr. Weber: Der zweite 

§ 1 handelt vom Zollwert ; als solcher gilt Gesetzesbeschluß beinhaltet Änderungen auf 
der Normalpreis. dem Gebiete des Zolltarifes. Die Vorlage 

Im § 2 ist der Begriff Normalpreis näher umfaßt lediglich zwei Paragraphen. 
erläutert, und zwar ist dies jener Preis, der § 1 bestimmt, daß der Zolltarif vom Jahre 
für die eingeführte Ware im Zeitpunkt der 1924 in der Fasl;!ung des Bundesgesetzes 
Abgabe der Erklärung zur Ermittlung des vom 9. April 1954, BGBI. Nr. 86, nach Maß­
Zollwertes unter den Bedingungen des freien gabe der einen Bestandteil des Gesetzes bilden­
Wettbewerbes zwischen voneinander unab- den Anlage geändert wird. " 
hängigen Käufern und Verkäufern erzielbar ist. Nach § 2 ist mit der Vollziehung des Gesetzes 

Wann ein Verkauf unter den Bedingungen das Bundesministerium für Finanzen �m Ein­
des freien Wettbewerbes zwischen vonein- vernehmen mit den beteiligten Bundesmini­
ander unabhängigen Käufern und Verkäufern sterien betraut. 
vorliegt, bestimmt § 3.  Im übrigen ist zu dieser Vorlage folgendes 

§ 4 enthält eine demonstrative Aufzählung zu bemerken. Da im Zusammeilhang mit der 
der sogenannten Lieferungskosten im Sinne Aufhebung einzelner Verbrauchsteuern, wie 
des § 2 Abs. 3 und 4 und der Veräußerungs- der Zuckersteuer, der Süßstoffsteuer usw. , 
kosten im Sinne des § 2 Abs. 3.  auch der Aufbauzuschlag auf Schaumwein 

§ 5 normiert, daß sich der Normalpreis weggefallen ist, soll die sich aus dem Wegfall 
einer eingeführten Ware nach den handels- des Aufbauzuschlages rechnerisch ergebende 
mäßigen Umständen des Geschäftes, vor allem Minderung der Bundeseinnahmen durch eine 
nach der Handelsstufe richtet. entsprechende Erhöhung des Zolles auf 
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Schaumwein ausgeglichen werden. Der Ent­
wurf sieht deshalb eine Erhöhung des Zoll­
tarifes für Schaumwein vor, und zwar von 
800 Goldkronen je 100 kg auf 830 Gold­
kronen. 

Allerdings muß festgestellt werden, daß 
der mit den Vertragsstaaten des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens vereinbarte Zoll­
satz von 300 Goldkronen vorläufig noch 
bestehen bleiben müßte und daß seine Ände­
rung erst auf Grund von Verhandlungen mit 
den Vertragsstaaten erfo1gen könnte. 

. 

Die bereits erwähnte Anlage enthä1t den 
neuen Satz von 830 Goldkronen gegenüber 
bisher 800 Goldkronen. 

Für Koks und Braunkohlenbriketts soll 
künftighin der Wertzoll von 8 beziehungs­
weise 10 Prozent überhaupt wegfallen, da 
die bisherige, durch die Standortverhältnisse 
bedingte Schutzbedürftigkeit der Herstellungs­
betriebe von Koks und Braunkohlenbriketts 
nicht mehr als gegeben angesehen werden 
kann. 

Der Finanzausschuß hat mich in seiner 
Sitzung vom 5. April 1955 ebenfalls ermächtlgt, 
dem Hohen Hause den Antrag zu stellen, 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer :  
Zum Wort gemeldet ist der Herr Bundesrat 
Porges. Ich bitte ihn, das . Wort zu ergreifen. 

Bundesrat Porges : Hohes Haus ! Verehrte 
Damen und Herren ! Gestatten Sie mir einige 
wenige Sätze zu den beiden vorliegenden 
Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates. Wenige 
Sätze deswegen, weil wir uns ja die grund­
legenden und prinzipiellen Ausführungen für 
die Erörterung des neuen großen österreichi­
schen Zolltarifes vorbehalten. Leider - und 
das habe ich bereits in meinen vorangegangenen 
Z01lreden wiederholt bedauert - ist der Weg 
zum neuen großen Zolltarif lang, steinig und 
hart, und wir sind durch die Verhältnisse 
gezwungen, uns in der Zwj.schenzeit mit einer 
Reihe von Auskunftsmitteln zu behelfen. 

Auf Grund internationaler Vereinbarungen 
ist es notwendig geworden, Beschlüsse zu 
fassen, um uns in diese internationalen Ver­
einbarungen einzugliedern und uns an sie 
anzuschließen. Die Brüsseler Konvention vom 
Jahre 1 951 veranlaßt uns heute, zwecks 
Eingliederung in das internationale Zollregime 
einen Beschluß zu fassen, der für die öster­
reichische Zollpo1itik eigentlich schon eine 
ziemlich entscheidende Wende darstellt, eine 
Wende vom bisherigen Hauptprinzip des 
Gewichtszolles zum System des sogenannten 
Wertzolles. Nun ist der Wertzoll an und 
für sich auch in Österreich nichts Neues. 

Wir hatten bereits bei der letzten Zollnovelle 
im vergangenen Jahr Ge1egenheit, zum Beispiel 
bei den Textilzöllen, gewisse Übergänge zum 
Wertzoll zu schaffen. Jetzt aber wird das 
Wertzollsystem auch in Österreich wesentlich 
erweitert. 

Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, 
um dazu etwas Grundsätzliches zu sagen. 
Ich lasse mich dabei auf den, theoretischen 
Streit zwischen den Anhängern des Gewichts­
zolles und jenen des \Vertzol1es gar nicht ein. 
Ich lasse mich nicht auf die Diskussion darüber 
ein, daß der Gewichtszoll den Vorzug der 
Stabilität hat und daß der Wertzoll den 
Vorzug der Elastizität hat. Man sagt auch, 
die 'Vertzölle seien sozialer, weil die teureren 
Waren höher verzollt und bi1ligere Waren, 
die dem Konsum der breiten �lasse dienen, 
mit einem geringeren Zoll belegt werden. 

Aber wir sind nun einmal durch inter­
nationale Vereinbarungen veranlaßt, diesen 
Abkommen beizutreten und uns nun mit 
dem Wertzoll selbst zu beschäftigen. Darf 
ich also hier, damit in Zukunft nicht einmal 
gesagt werden könnte, wir hätten darauf 
vergessen oder wir hätten die unmittelbaren 
Konsequenzen des Wertzolles nicht genügend 
beachtet, die Tribüne dieses Hohen Hauses 
benützen, um auf gewisse Gefahrenquellen 
aufmerksam zu machen, die sich aus der 
Handhabung des Wertzolles beziehungsweise 
aus dem Übergang zum Wertzol1 selbst 
ergeben. 

Die Schwierigkeiten liegen vor allem auf 
dem Gebiet der Bewertung. Daß die Be­
wertung beim Gewichtszoll einfacher ist, ist 
leicht einzusehen. Die importierte Ware hat 
auf Grund der Zolldeklaration soundsoviel 
Gewicht ; auf Grund des Gewichtes wird also 
der Zollsatz festgelegt. Bei der Wertver­
zollung werden die Dinge schon schwieriger 
und komplizierter, wobei auch beachtet werden 
muß, daß ja zwischen dem Geschäftsabschluß 
und der Lieferung eine gewisse Zeit vergeht 
und in dieser Zeit schon gewisse Wertver­
änderungen stattfinden können. 

Weiter muß beachtet werden, daß für 
unlautere Elemente beim Wertzoll die Mög­
Jichkeit der Unterfakturierung besteht. Diese 
Gefahr · ist - ich sage es ausdrücklich - bei 
unlauteren Elementen gegeben, also bei jenen, 
die die Anfa1ligkeit der Zollbestimmungen 
zu Durchstechereien benützen. Und wir wissen,  
daß wir noch vor einem großen Gerichts­
prozeß stehen, in welchem gerade die Ver­
letzungen der Zollbestimmungen eine aus­
schlaggebende Rolle spielen werden. Es gibt 
also Gefahren, und diesen Gefahren muß 
begegnet werden. 

Schwierigkeiten ergeben sich weiter dadurch. 
daß für die Zollorgane selbst die Handhabung 
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des Wertzolltarifes mit Komplikationen ver­
bunden ist. Hier möchte ich auf die Er­
fahrungen hinweisen, die WestdeutschJand 
mit dem Wertzollsystem gemacht hat. Dort 
hat man den Wertzoll schon im Herbst des 
Jahres 1951 eingeführt, wir können uns daher 
heute bereits mit diesen Erfahrungen be­
schäftigen, beziehungsweise aus ihnen lernen. 
Westdeutschland ist vor allem zu einer inten­
siven Schulung seiner Zollorgane übergegangen, 
zu einer Schulung, die notwendig geworden 
ist, weil eben der Wertzolltarif komplizierter 
ist und die Schulung der Zollbeamten eine 
unbedingte Notwendigkeit war. Man hat in 
Westdeutschland auch den Ausweg gewählt, 
für Waren und Güter, bei denen die Be­
stimmungen nach dem Wertzolltarif besonders 
schwierig sind und bei denen die Verzollung 
besonderen Schwierigkeiten begegnet, nur be­
stimmte Grenzübergangsstellen zu schaffen, 
also die Verzollung dieser Güter auf bestimmte 
Punkte zu konzentrieren. Ich erwähne dies 
deshalb, weil es vielleicht auch für uns not­
wendig werden kann, hier gewisse Korrektur­
möglichkeiten zu suchen. 

Eine große Gefahr muß noch erwähnt 
werden : Sie besteht darin, daß der Wertzoll 
seine Schutzwirkung gerade dort verliert, 
wo die Schutzwirkung am nötigsten wäre, 
nämlich beim Dumping. Die Dumpingimporte 
sind gerade besonders großer Anfälligkeit 
ausgesetzt. Man wird hier nach Möglichkeiten 
suchen müssen, um diese Gefahr, wenn schon 
nicht ganz zu beseitigen, so doch auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren. Ich erwähne, 
daß Westdeutschland als Korrekturmaßnahme 
sogenannte Mischzölle geschaffen hat, also 
Zölle, die sowohl auf den Wert wie auf das 
Gewicht aufgebaut sind, um die Möglichkeiten 
von Dumpingzöllen und Dumpingimporten 
weitestgehend zu beschneiden und die Ge­
fahren auszuscha1ten. 

Meine Damen und Herren ! Ich glaube, 
es war notwendig, diese wenigen Sätze hier 
vorauszuschicken. Wir Sozialisten werden 
diesem . Gesetz natürlich unsere Zustimmung 
geben. Ich glaube jedoch, daß mit dem Hin· 
weis auf die Gefahrenquellen die Möglichkeit 
geboten wurde, durch geeignete Maßnahmen 
die Quellen dieser Gefahren zu beseitigen. 

Daß wir auch dem zweiten Gesetz unsere 
Zustimmung geben, ist für uns schon deshalb 
wichtig, weil die Aufhebung des Zolles auf 
:Braunkohlen briketts und auf Koks unserer 
Wirtschaft sicherlich nur dienen kann und weil 
wir Sozialisten Zollerleichterungen und Zollauf­
hebungen auf jeden Fall begrüßen. Daher 
werden wir auch diesem Gesetz mit freudigem 
Herzen unsere Zustimmung geben. ( Beifall 
bei den Sozialisten.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Lugmayer: 
Zum Worte gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mitterer. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Mitterer: Hohes Haus ! Ich möchte 
nur mit einigen Worten auf die Erklärungen 
meines geschätzten Herrn Vorredners. re-
plizieren. . . . 

Ich glaube, die Unterfaktunerung und dIe 
Durchstechereien wird man durch kein noch 
so gutes Gesetz abstellen �önnen. �s gibt 
immer wieder DurchstechereIen, und WIr wer­
den nur versuchen müssen, sie weitestgehend 
zu eliminieren. Es steht aber doch fest, 
daß die Unterfakturierung in einem Land, 
das noch immer die Devisenbewirtschaftung 
kennt, sehr große Gefahren für den einzelnen 
Betrieb beinhalten würde, denn letzten Endes 
kann sich der Importeur nicht damit be­
gnügen, eine Ware unterfakturiert herein­
zunehmen ; er muß sie dann auch unter­
fakturiert bezahlen, weil die Überweisung 
im Wege der Nationalbank sonst nicht mög­
lich ist. Es bestünde also hier eine doppelte 
Durchstecherei der gesetzlichen Bestimmungen, 
und ich glaube daher, daß die Gefahr in dieser 
Richtung nicht so groß ist. 

Im übrigen haben wir alle festgestellt, daß 
die Einführung des Wertzolles ein Pro be­
galopp ist, weil wir alle nicht wissen, wie 
sich die Dinge tatsächlich entwickeln werden. 
In der ganzen Welt ist man sich nicht darüber 
klar ob letzten Endes der Gewichtszoll 
ode; der Wertzoll der richtige sein wird. 
Ich glaube, wir können die Situation ruhig 
abwarten und dann nachher auf Grund 
der Erfahrungen feststellen, ob die eine oder 
andere Art richtig ist. Wir werden vielleicht 
zu gemischten Tarifen kommen müssen, um 
die Frage des Dumpings regeln zu können. 
Das habe ich mich verpflichtet gefühlt, zu 
dieser Frage zu sagen. 

Vorsitzender. Stellvertreter Dr. Lugmayer: 
Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort � - Er ·verzichtet. 

Wir kommen zur Abstimmung, die wir ge­
trennt durchführen werden. 

Bei der getrennt durchgeführten A b stim­
mung be8chließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n e n  Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender. Stellvertreter Dr. Lugmayer: 
Wir kommen zum 6. Punkt der Tagesordnung : 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
30. März 1955 : Bundesgesetz über die Aus­
prägung und Ausgabe von Silbermünzen 
(Silbermünzengesetz ) . 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Kraker. 
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Berichterstatter Kraker: Hoher Bundes- in 'der Lage, aus dem Gedächtnis anzugeben, 
rat ! Das Silbermünzengesetz soll die gesetz- welche Bilder sich auf den heute in Umlauf 
liehe Grundlage zur Ausprägung und Aus- befindlichen Banknoten befinden. 
gabe von Silbermünzen schaffen. Das Scheide- Münzen, insbesondere Gedenkmünzen, sind 
münzengesetz ex 1 953 bezieht sich nur auf aber auch Geschichtsdokumente. Eine Münze 
die Ausprägung und die Ausgabe von Münzen etwa, deren Bild den Wiederaufbau der 
aus unedlen Metallen. Durch den vorliegenden Staatsoper oder den des Steph;:tnsdoms in 
Gesetzesbeschluß soll das Bundesministerium Erinnerung ruft, wird noch kommenden 
für Finanzen ermächtigt werden, auch Scheide- Generationen von den Wunden künden, die 
münzen aus Silber auszuprägen und in den unserer Generation geschlagen wurden, aber 
Verkehr zu setzen, wobei die Münzen auf 10, auch von dem Geist und dem zähen Lebens-
20, 25 und 50 S lauten sollen. Der Feingehalt, willen dieser schwer geprüften Generation. 
die Ausmaße und die Ausstattung der Münzen Eine solche Münze wird ein kleines, aber 
sollen vom Bundesministerium für Finanzen wertvolles Geschichtsbuch unserer Tage sein. 
durch Verordnung geregelt werden. Der Be- Darüber hinaus aber werden solche Münzen, 
trag der auf Grund dieses Bundesgesetzes auch wenn sie einmal außer Kurs gesetzt 
ausgegebenen Münzen soll 100 S pro Kopf werden sollten, ob ihres Edelmetallgehaltes 
der Bevölkerung nicht übersteigen. einen Wert darstellen. Wie anders wäre 

Die Oesterreichische Nationalbank kauft es sonst zu verstehen, wenn zum Beispiel 
heute noch die alten Mariatheresientaler nach dem Gesetzesbeschluß die im Haupt-

münzamt ausgeprägten Münzen vom Bund in Abessinien als Zahlungsmittel in Umlauf 
11 N sind 1 um den vo en ennwert ul}.d bringt sie dann 

in Umlauf. Sobald sich in den Kassen der Aus allen diesen Gründen ist diese Gesetzes-

Oesterreichischen Nationalbank von einer vorlage als ein Erfolg und Fortschritt zu 

Münzsorte Bestände anhäufen, deren Nenn- bezeichnen. Der Finanzausschuß hat mich 

wert während der Dauer mindestens eines ermäohtigt, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
Kalendermonates 10 Prozent des Umlaufes gegen diese Gesetzesvorlage k e i n e n  E in­

dieser Münzsor:te übersteigt, ist die Bank s p r u c h  zu erheben. 
berechtigt, den 10 Prozent übersteigenden Vorsitzender (der wieder die Leitung der 
Betrag in Münzen dieser Sorte dem Bund Verhandlungen übernommen hat) : Zum Wort 
zurückzustellen und dem Bund, das heißt ist niemand gemeldet. Wir kommen also zur 
also dem Bundesministerium für Finanzen, Abstimmung. 
wieder anzulasten. Bei der A b stimmung beschließt der Bundes-

Die Kassen des Bundes sowie der übrigen rat, gegen den Gesetusbeschluß des National­

Gebietskörperschaften und ihrer Betriebe sind rates keinen E inspruch zu erheben. 

verpflichtet, die Münzen ohne Begrenzung zum Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 7. Punkt 
Nennwert in Zahlung zu nehmen. Ebenso hat der Tagesordnung : Gesetzesbeschluß des 
dies im Privatverkehr zu geschehen. Die Um- Nationalrates vom 30. März 1955 : Bundes­
wechslung der Münzen in Banknoten haben die gesetz, betreffend die Gewährung eines Bundes­
Kassen der Oesterreichischen Nationalbank in zuschusses zur Förderung der Hagelversiche­
jedem Umfang, die Bundeskassen jedoch nur rung (Hagelversicherungs-Förderungsgesetz) .  
entsprechend den verfügbaren Kassenbeständen Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
vorzunehmen. Grundemann. Ich bitte ihn, das Wort zu 

Durch das vorliegende Silbermünzengesetz ergreifen. 
und die dadurch ermöglichte Ausprägung Berichterstatter Grundemann : Hohes Haus ! 
und Ausgabe von Silbermünzen, die vor Es war in den Fällen der leider so zahlreichen 
allem in Form von Gedenkmünzen in Umlauf Naturkatastrophen der letzten Jahre immer 
kommen sollen, wird der wirtschaftliche Auf- wieder notwendig, daß der Bund mit finanziel­
schwung Österreichs in den letzten Jahren len Hilfen zur Rettung der wirtschaftlichen 
zum Ausdruck gebracht. Es ist eine von Existenz einer beträchtlichen Anzahl von 
jedermann zu beobachtende Tatsache, daß Personen einsprang. Im vergangenen Jahr er­
Münzen aus Edelmetallen weit mehr als wies sich diese Notwendigkeit zWßimal, zuerst 
Banknoten geeignet sind, das Vertrauen des bei der Lawinenkatastrophe und dann anläßlich 
Volkes in die Währung zu festigen. Die der Hochwasserkatastrophe, als dringend. Die 
Vorstellung von Silberkronen und Goldstücken damals beschlossenen Gesetze erschienen je­
aus der Zeit der Kronenwahrung, das Aus- doch - wie im Bundesrat festgestellt wurde 
sehen des Schubert.Schillings, des Billroth- .,- als unzureichend, und das Hohe Haus 
Schillings, des Walther von der Vogelweide- faßte hier den Beschluß, Regierung und 
Schillings, des Haydn-Schillings usw. ist in I Nationalrat eine Erweiterung dieser Gesetze 
uns heute noch sehr wach, man ist aber kaum zu empfehlen. 
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Wenn auch kaum eine Versicherungsmög­
lichkeit gegen solche Katastrophen besteht, 
gibt es doch diese bei Schäden aus Hagel­
schlägen durch entsprechende Versicherungen 
bei der Österreichischen Hagelversicherungs­
anstalt, nach deren Feststellungen es sich 
aber erwies, daß nur eine beschränkte Anzahl 
von Landwirten, Weinbauern und Gärtnern ­
etwa 30 Prozent der österreichischen Ge­
treide- und nur 5 Prozent der Weinbau­
fläche - VOll dieser Möglichkeit Gebrauch 
machten, während sich die anderen lieber 
auf die doch eintretende HUfe seitens der 
Gebietskörperschaften verließen und damit 
die immerhin beträchtliche Versicherungs­
prämie sparten, wohl allerdings auch 
im Hinblick darauf, daß Hagelwetter 
nicht alljährlich und nicht immer in der 
gleichen Gegend in wesentlichem Ausmaße 
auftreten, die Prämien daher öfter eingezahlt 
werden müssen, ohne von der Versicherung 
Gebrauch machen zu können. 

Um nun den Gebietskörperschaften in sol­
chen Katastrophenfällen finanzielle Hilfe er­
sparen zu helfen und anderseits durch die 
Versicherung den Bauern die Möglichkeit zu 
geben, vollen und nicht nur teilweisen Ersatz 
ihres Schadens zu erhalten, werden nun 
neue Wege beschritten, Wege, die in anderen 
Ländern bereits längst gegangen wurden. 

Durch das vorliegende Gesetz wird bestimmt, 
daß der Bund Zuschüsse zu den Hagelver­
sicherungsprämien leistet, um diese Prämien­
zahlungen für die Versicherten zu erleichtern 
und somit einen Anreiz zu größerem Ge­
brauch der Versicherungsmöglichkeit zu geben. 

Das Erfordernis hiefür kann im Jahre 1 955 
durch Einsparungen bei Kapitel 18,  Kassen­
verwaltung, Titel 9, Brotgetreidepreisaus­
gleich, gefunden werden. Dieser Zuschuß­
betrag in Höhe von 5 Millionen für 1 955 und 
in der festzusetzenden Höhe für die kommenden 
Jahre wird allerdings nur dann gewährt, 
wenn gleich hohe Beihilfen von Seite der 
Länder zur Ver billigung der Hagelver­
sicherungsprämien ausgeworfen werden. 

Hiezu muß ich wohl bemerken, daß die s 
wieder einmal ein Gesetz ist, welches nur 
dann den Bund belastet, . wenn die Länder 
ebensolche Lasten übernehmen, was diesen 
deshalb schwer werden wird, weil die Länder 
kaum eine Möglichkeit sehen, auf der Ein­
nahmenseite ihres bereits festgesetzten Budgets 
wesentliche Mehrerträge erwarten zu können. 

Im einzelnen enthält dieses Gesetz in 
sechs Paragraphen folgende Bestimmugen : 

Der Österreichischen Hagelversicherungs­
anstalt wird aus Bundesmitteln eine Beihilfe 
gewährt, die ausschließlich der Verbilligung 
der Prämien zu dienen hat. Die Höhe der 

Beihilfe wird alljährlich im Bundesfinanz­
gesetz festgelegt, und die Beihilfe darf nur 
gewährt werden, wenn aus Landesmitteln für 
diesen Zweck gleich hohe ' Beträge beigestellt 
werden. -

Die Verbilligung ist gleichmäßig für alle Ver­
sicherungsnehmer mit einem Hundertsatz, der 
25 v. H. nicht übersteigen darf, festgelegt und 
wird jährlich für die einzelnen Bundesländer 
durch Verordnung bestimmt. Der Verbilligungs­
satz ist bei den Prämienabrechnungen auszu­
weisen. Gebietskörperschaften und deren Be­
triebe erhalten keine derartige Begünstigung. 

Besonders bemerkenswert ist der Abs. 2 des 
§ 2, nach welchem die dem Hundertsatz der 
Prämienverbilligung im Schadensjahr ent­
sprechende Entschädigung dem Anspruchs­
berechtigten in Form eines auf den Namen 
lautenden Gutscheines zur Beschaffung land­
wirtschaftlicher Produktionsmittel, wie Saat­
gut, Dünger und Schädlingsbekämpfungs­
mittel, zur Verfügung gestellt wird, außer die 
Entschädigung beträgt weniger als 2000 S ;  in 
der Regierungsvorlage waren 1500 S vor­
gesehen, im Nationalrat wurde jedoch dieser 
Betrag auf Antrag des Finanz- und Budgetaus­
schusses mit 2000 S festgesetzt. Zu beachten ist 
auch eine Ergänzung im Ahs. 2 des § 2 durch 
Einfügung der Worte "und dergleichen" nach 
der Anführung der mittels Gutscheinen zu be­
schaffenden Produktionsmittel. Grund hiefür 
war, daß die in diesem Paragraphen aufgezähl­
ten Produktionsmittel nicht taxativ, sondern 
demonstrativ angeführt werden sollen. 

. 

Ferner bestimmt das Gesetz im § 3, daß die 
Zuweisung der Bundesmittel an den Nachweis 
der erfolgten Zuweisung der Landesmittel ge­
knüpft ist. 

§ 4 erklärt, daß die Überprüfung der Ver­
wendung der gesamten Beihilfe dem Bunde 
vorbehalten bleibt. 

Schließlich wird die Wirksamkeit dieses Ge­
setzes mit 31 .  Dezember 1961 begrenzt. Diese 
Begrenzung wird mit mangelnder Erfahrung 
der Auswirkung solcher gesetzlicher Bestim­
mungen begründet. 

Der letzte Paragraph enthält die Vollzugs­
klausel. 

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat 
sich in seiner gestrigen Sitzung mit dem vor­
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
beschäftigt und mich beauftragt, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, gegen diesen Gesetzes­
beschluß keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender : Ich eröffne die Debatte. Zum 
Wort gemeldet hat sich der Herr Bundesrat 
Etlinger. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Etlinger: Hoher Bundesrat ! Wie 
wir aus den Ausführungen des Herrn Bericht-
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erstatters entnehmen konnten, wird mit diesem 
Gesetz ein neuer Weg beschritten, um die 
Bauernschaft zu veranlassen, in größerem Um­
fang an der Organisation der SelbsthHfe durch 
die Hagelversicherung teilzunehmen. 

Österreich gehört zu den vom Hagel am 
meisten gefahrdeten Ländern. Die alljährlich 
durch Hagelwetter auftretenden Schäden sind 
schwer und nehmen in manchen Jahren kata­
strophalen Umfang an. 1952 wurde eine Kultur­
fläche von 80.000 Hektar verhagelt, wobei ein 
Schaden von zirka 80 Millionen Schilling ent­
stand. 1953 erreichte die verhagelte Kultur­
fläche das Ausmaß von 120.000 Hektar, und 
der Katastrophenschaden betrug 150 Millionen 
Schilling. 

Die nach solchen Katastrophenjahren bereit­
gestellten öffentlichen Mittel und die Gelder 
aus den Sammlungen zur Durchführung von 
Notstandsaktionen reichten oft nicht hin, sie 
waren völlig unwirksam und brachten keine 
Abhilfe. 

Aus dieser Tatsache entsprang die Forderung 
der Bauernschaft nach Ausbau der Hagel­
versicherung mit staatlicher Hilfe, weil nur der 
Versicherungsschutz die Möglichkeit einer wirk­
samen Abhilfe schafft, da er den Schadenersatz 
gewährleistet. 

Der staatliche Beitrag verbilligt die Prämie 
und gibt allen Landwirten, Weinbauern und 
Gärtnern die Möglichkeit, auch aus eigener 
Kraft Vorsorge zu treffen und Ertragsverluste, 
die vielfach bis zur Gefährdung der Existenz 
der Betriebe führen, zu vermeiden. Für diesen 

- öffentJichen Beitrag ist aber nur ein Teil der 
bisher für Notstandsaktionen aufgewendeten 
Gelder erforderlich. 

Der Österreicp.ischen Hagelversicherungs­
anstalt, einem bäuerlichen Institut, ist es in 
engster Zusammenarbeit mit der Präsidenten­
konferenz und den Landwirtschaftskammern 
aller Bundesländer gelungen, einen Teil der 
landwirtschaftlichen Betriebe Österreichs zu 
erfassen. Es ist jedoch erforderlich, weiteste 
Kreise der Landwirtschaft in den Versiche­
rungsschutz einzubeziehen und vor allem der 
großen Zahl kleinerer Betriebe und wirtschaft­
lich schwächeren Landwirte mit Hilfe von Bund 
und Land die Versicherung ihrer Erträge zu 
erleichtern; um ihnen auch nach schweren 
Schäden die Fortführung ihrer Betriebe zu er­
möglichen. 

Auf derzeit rund 86.000 Versicherte entfällt 
eine Fläche von 288.000 Hektar, was pro Ver­
sicherten einen Durchschnitt von 3 Hektar er­
gibt. Dies zeigt deutlich, daß in erster Linie die 
kleinen und mittleren Betriebe den Versiche­
rungsschutz in Anspruch nehmen. Hiezu ist 
zu bemerken, daß ein Drittel aller Ver­
sicherten Bergbauern sind. In Kärnten zum 

Beispiel sind von rund 3400 Betrieben 
2200 Bergbauern, also 66 Prozent. Ähnlich 
liegen die Verhältnisse in Salzburg und Steier­
mark, wobei gerade die Bergbauerngebiete die­
ser Länder sehr stark ha.gelgefährdet sind und 
einen Schutz dringend benötigen. Es muß hie­
bei auch auf�en Weinbau mit seinen tausenden 
Kleill- und Kleinstbetrieben hingewiesen 
werden, für die der Hagel ebenfalls · ein 
außerordentlich hohes Risiko bedeutet. 

Von der gesamten Getreideanbaufläche in 
Österreich mit rund 870.000 Hektar sind erst 
288.000 Hektar gegen die Folgen eines Hagel­
schlages geschützt, das sind 33 Prozent. Im 
Weinbau sind von 31.000 Hektar erst 3600 Hek­
tar versichert, das sind 11 Prozent. Dies ist eine 
schwache Durchversicherung und in Anbetracht 
der alljährlich auftretenden großen Ernte­
schäden unzureichend. 

In diesem Zusammenhang sei auf die 
Schweiz, ein ebenso hagelgefährdetes Land, ver­
wiesen, wo heute bereits 76 Prozent der Ge­
treidefläche versichert sind. Diese hohe Durch­
versicherung in der Schweiz ist vor allem durch 
die seit Jahrzehnten gehandhabte Stützung der 
Prämien ermöglicht worden. Es hat auch dort 
seit 20 Jahren keinen Fall mehr gegeben, daß 
eine. öffentliche Stelle nach Eintritt von Hagel­
schäden für Unterstützungen aufkommen 
mußte. 

Aber auch in Österreich hat sich schon ge­
zeigt, daß aus Gebieten, die gut und stark 
durchversichert sind, selbst nach schwersten 
Schäden keine Hilferufe an die . öffentlichen 
SteUen gerichtet wurden. 

Die außerordentlich große Hagelgefahr in fast 
allen Bundesländern, aber auch die Tatsache, 
daß selbst langjährig verschonte Gebiete von 
Katastrophen heimgesucht werden, wie es be­
sonders in den Jahren 1950 und 1953 der Fall 
war, zeigt der Schadensverlauf in den einzelnen 
Ländern auf Grund des Ausweises der Öster­
reichischen Hagelversicherungsanstalt. 

\Venn man nämlich die seit 1947 eingenom­
menen Prämien den ausbezahlten Schaden­
vergütungen gegenüberstellt, ergeben sich für 
die einzelnen. Bundesländer folgende Prozent­
sätze : Burgenland 79 Prozent, Kärnten 150 Pro­
zent, Niederösterreich und Wien 84 Prozent, 
Oberösterreich 103 Prozent, Salzburg 124 Pro­
zent, Steiermark 118 Prozent und Tirol 1 l7 Pro­
zent. In Vorarlberg bestehen nur einige Versi­
cherungen, obwohl auch dort Hagelschäden 
auftreten. 

Daraus
· 
geht erstens das überaus hohe Risiko 

herv:or, das die Hagelgefahr mit sich bringt, 
und zweitens die zwingende Notwendigkeit der 
Ausweitung der Hagelversicherung auf preite­
ster Basis im Interesse eines allgemeinen Aus­
gleiches, um in allen Bundesländern die Ver-
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gütung des Schadens zu sichern. Hiezu ist es 
aber notwendig, daß eine Verbreiterung auch 
in Richtung der weniger gefährdeten, also bes­
geren Gebiete erfolgt. Gerade hier gibt nun die 
durch den öffentlichen Beitrag verbilligte 
Prämie den Anreiz zur Versicherung, führt zur 
Ausweitung der Hagelversicherung und zu der 
so notwendigen Riskenverbesserung. Dies ist 
nun gerade im Interesse der Länder. gelegen, 
vor allem aber für Kärnten, Tirol, Vorarlberg 
und Steiermark wichtig, weil ihnen auch da­
durch die Förderung zugute kommt. 

Durch die Gewährung des Förderungsbei­
trages wollen sich der Bund und die Länder 
von der Sorge frei machen, künftig N otstands­
aktionen durchführen 'Zu müssen, und der öster­
reichische Landwirt wird in Zukunft erkennen, 
daß ihm nur die Hagelversicherung wirksam 
helfen kann. 

Das Bundesgesetz setzt bekanntlich für die 
Gewährung des Beitrages voraus, daß sich auch 
die Länder mit Beiträgen zur Verbilligung der 
Prämie beteiligen. Die vorgesehene Förderungs­
maßnahme tritt daher praktisch erst in Kraft, 
wenn die einzelnen Länder den entsprechenden 
Betrag zur Verfügung stellen. Es ist daher im 
gemeinsamen Interesse gelegen, und es wird an 
alle Bundesländer der Appell gerichtet, daß sie 
sich umgehend mit der Frage ihres Beitrages 
beschäftigen, damit ehestens eine einheitliche 
Regelung in der praktischen Durchführung er­
zielt werden kann. 

Die Hagelversicherungsanstalt ist bisher in 
verantwortungsvoller Weise und bei äußerst 
sparsamer Gebarung ihren Verpflichtungen 
selbst nach schwersten Schadensjahren nach­
gekommen. So hat sie zum Beispiel allein im 
Jahre 1953 23 Millionen Schilling an Schadens­
vergütungen ausbezahlt. Sie hat sich durch 
gerechte und objektive Erhebung der Schäden, 
die ihre von den Landwirtschaftskammern an­
gelobten Schätzer durchführen, das Vertrauen 
der Bauernschaft erworben und die Tatsache 
unter Beweis gestellt, daß nur der Versiche­
rungsschutz in der Lage ist, den Schaden zu 
ersetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung und Fortführung der bäuerlichen 
Wirtschaften zu leisten. 

Das Ministerium hat nun in den Gesetzent­
wurf eine Bestimmung eingebaut, die besagt, 
daß ein Teil der Entschädigung im Sinne der 
Förderung zum Ankauf von landwirtschaft­
lichen Produktionsmitteln verwendet wird, um 
die schwer geschädigten Gebiete zu verstärkter 
Anwendung von besserem Saatgut, Dünger und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln usw. anzuregen. 
Da es der Wunsch des Gesetzgebers ist; den 
Gedanken der Förderung besonders zu ver­
ankern, hoffen wir, daß diese Bestimmung 
ohne Schwierigkeiten zur Durchführung ge-

langen kann. Allerdings ist Vorsorge getroffen, 
daß der einzelne geschädigte Bauer, wenn er 
einen Gutschein zum Ankauf von Produktions­
mitteln erhält, die Waren nach freiem Ermessen 
beim Händler, Kaufmann oder bei der Ge­
nossenschaft kaufen kann. Eine Beeinflussung 
in diesem Sinne ist weder vorgesehen noch 
praktisch möglich, da jeder Versicherte den 
Gutschein einlösen kann, wo es ihm beliebt. 

Mit diesem Bundesgesetz wurde ein neuer 
Weg beschritten und · eine Förderungsmaß­
nahme auf dem Gebiete des Versicherungs­
schutzes gesetzlich verankert. Gleichzeitigwird 
die finanzielle Unterstützung _ der Hagel­
geschädigten durch eine Förderung dei' Hagel­
versicherten ersetzt. In Erkenntnis ihrer Selbst­
verantwortlichkeit ist nun allen Landwirten, 
Weinbauern und Gärtnern dadurch die Mög­
lichkeit gegeben, auch aus eigener Kraft für 
den Schutz ihres Ernteertrages gegen künftige 
Hagelkatastrophen Vorsorge zu treffen. 

Wir begrüßen dieses Gesetz. Es ist ein An­
fang eines wirksamen Schutzes gegen den .Hagel 
für alle Bauern in Österreich. Unsere :Fraktion 
wird dem Gesetz daher zustimmen. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Ing. Rabl. Ich erteile es ihm. · 

Bundesrat DipI. -Ing. Rabl: Auch wir be­
grüßen dieses Gesetz als einen Anfang zur Förde­
rung der Hagelversicherung. Gestatten Sie 
mir aber, noch einige andere Worte dazu zu 
sagen. 

Ich hätte mir vorgestellt, d�ß man bei einem 
solchen Gesetz erstens einen Unterschied 
macht zwischen Bergbauerngebieten einerseits 
und Flachlandgebieten anderseits. Zweitens 
hat mein Vorredner, was dfe Gutscheine be­
trifft, die also ausgegeben werden, wenn ein 
Schaden von mehr als 2000 S auszuzahlen ist, 
erklärt, es sei jedem freigestellt, den Gutschein 
dort einzulösen, wo er will. Aber schon jetzt 
geht ein gewisser Druck von den verschiedenen 
Lagerhausgenossenschaften aus, nur bei ihnen 
die Gutscheine einzulösen, weil das besser 
honoriert wird. Ebenso wird jetzt zum Bei� 
spiel in Anbetracht der oberösterreichischen 
Bauernkammerwahl erklärt, jeder, der dem 
Bauernbund beitritt, bekomme 30.000 S lang­
fristigen Kredit zu 2 Prozent Verzinsung. 

Es scheint, daß auch dieses an und für sich 
gute Gesetz aus demselben Grund geschaffen 
wurde wie das vorher behandelte Gesetz, das 
die Abschaffung der Zündho1zsteuer, Salz­
steuer usw. zum Inhalt hat und in Anbetracht 
der Bauernkammerwahl in Niederösterreich 
erlassen wurde. Ich kann den schweren 
Verdacht nicht von der Hand weisen, daß 
damit von der Versicherungsanstalt der Hagel-
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versicherung, die eine bekannte ÖVP-Domäne 
ist, auch im Interesse der ÖVP gehandelt wird. 

Es wäre daher zu begrüßen, wenn die Ein­
teilung in Bergbauern und Nichtbergbauern 
geschaffen worden wäre und entsprechende 
Bestimmungen vorhanden wären, damit mit 
den Gutscheinen nicht Schindluder getrieben 
wird. 

Das wollte ich zu dem Gesetz sagen. Anson­
sten wird gegen das Gesetz von uns keine 
Einwendung erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schluß­
wort. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. 
Bei der A b stimmung beschließt der Bundes­

mt, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates k e inen  E inspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Wir kommen zum 8. Punkt 
der Tagesordnung : Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 30. März 1955 : Bundesgesetz, 
womit Bestimmungen für Lehrer an öffent­
lichen Volks-, Haupt-, Sonder- und Berufs­
schulen und an land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschulen über die Bezugsvorschüsse im 
Sinne des Beamten-Überleitungsgesetzes er­
lassen werden. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Frisch. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Berichterstatter Frisch : Hoher Bundesrat ! 
Mit dem Bundesgesetz vom 30. Juni 1954 
wurden Bestimmungen über die Bezugsvor­
schüsse im Sinne des Beamten-Überleitungs­
gesetzes erlassen, die besagen, daß Personen, 
die am 27. April 1945 in einem öffentlichen 
Dienstverhältnis gestanden sind, die jedoch 
am 13. März 1938 in keinem oder nur in 
einem befristeten Dienstverhältnis zum Bund 
beziehungsweise zu den Österreichischen Bun­
desbahnen waren, für Zeiträume, während 
der sie nicht beim Bund tatsächlich Dienst 
geleistet haben, gegenüber dem Bund keinen 
Anspruch auf Bezugsvorschüsse haben. 

Eine gleichartige Bestimmung soll nun 
auch hinsichtlich der Personen erlassen werden, 
die am 27. April 1945 als Lehrer an öffent­
lichen Volks- ,  Haupt-, Sonder- oder Berufs­
schulen oder an land- und forstwirtschaft­
lichen Fachschulen verwendet wurden, die 
jedoch am 13.  März 1938 in keinem oder 
nur in einem befristeten Dienstverhältnis 
zum Bund oder zu einem Bundesland gestanden 
sind. 

Da einerseits die Diensthoheit über die 
Pflichtschullehrer von den Ländern ausgeübt 
wird, aber anderseits der Bund de facto 

seit 1945 und de jure zufolge des § 5 des 
Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes die 
Kosten der Besoldung der Lehrer an öffent­
lichen Pflicht schulen trägt, erscheint es not­
wendig, durch ein Bundesgesetz zu bestimmen, 
daß ein Anspruch auf Bezugsvorschüsse für 
Zeiträume ohne Dienstleistung sowohl dem 
Bunde als auch den Ländern gegenüber nicht 
besteht. Das ist der Inhalt des § 1 ;  ein 
zweiter Paragraph enthält die Vollzugsklausel. 

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat 
sich mit dem vorliegenden Gesetz beschäftigt 
und hat beschlossen, mich zu beauftragen, 
Ihnen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, den Antrag vorzuleg�n, gegen diesen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates kein e n  
E in s p r u c h  z u  erheben. 

Vorsitzender: Ich eröffne die Debatte 
über den Bericht. Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat lng. Rabl. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Dipl.-Ing. Rabl : Hohes Haus ! 
Nach dem Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses heißt es : Der Nationalrat hat am 
30. Juni 1954 ein Bundesgesetz beschlossen, 
in dem bestimmt wird, daß Personen, die am 
27. April 1945 in einem öffentlichen Dienst­
verhältnis gestanden sind, die jedoch am 
13. März 1938 in keinem oder nur in einem be­
fristeten Dienstverhältnis zum Bund bezie­
hungsweise zu den Österreichischen Bundes­
bahnen standen, keinen Anspruch auf Bezugs­
vorschüsse haben. . 

Der § 3 Aba. 2 des Beamten-Überleitungs­
gesetzes besagt aber : ;,Bis dahin" - nämlich 
bis zur Erlassung einer Überleitungsverord­
nung - "erhalten die öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten und Empfänger von Ruhe- und 
Versorgungsgenüssen Vorschüsse auf ihre Be­
züge in der auf Vorschlag des Staatsamtes für 
Finanzen . . .  allmonatlich festgesetzten Höhe. " 
Das war die erste Regelung überhaupt im 
Jahre 1945. 

Bei dieser Sachlage hat nun eine Rolle ge­
spielt, ob der, der zwar am 27 .. April 1945, 
nicht aber schon am 13. März 1938 im Dienst 
war, Bezugsvorschüsse erhalten soll, bezie­
hungsweise Anspruch darauf hat. Der Ver­
waltungsgerichtshof hat diesen Anspruch 
wiederholt und zuletzt am 15.  Jänner 1954 
bejaht, unbeschadet der gegenständlichen Be­
stimmungen nach dem Verbotsgesetz. Er 
hat außerdem erklärt, daß diejenigen Bedienste­
ten, die am 27. April 1945 im Dienste waren, 
jedoch am 13.  März 1938 in keinem öffentlichen 
Dienstverhältnis g�standen sind, unter der 
Voraussetzung die Bezugsvorsc�üsse bekom­
men daß sie zum Dienst bereit sind. Nun 
wollten die Leute ja damals arbeiten und haben 
dies auch angeboten, sie wurden aber zurück­
gewiesen, das heißt, man hat sie einfach in 
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Ungewißheit gelassen und nicht bezahlt, außer 
die, die sich durchgeboxt haben und die be­
zahlt wurden. 

Der Gerichtshof hat aber auch auf den § 8 
des Beamten-Überleitungsgesetzes verwiesen, 
wori� ausgesprochen ist, daß der Betreffende, 
der - im Jahre 1945 - nicht in den neuen 
Personalstand übernommen wird, aus dem 
Dienstverhältnis auszuscheiden ist. Ergo : 
Wenn er aus einem Dienstverhältnis auszu­
scheiden ist, wie der Gesetzgeber sagt, muß 
also ein Dienstverhältnis bestanden haben. 

Im Beamten-Überleitungsgesetz heißt es 
weiter : " Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ausbezahlte Bezugsvorschüsse werden nicht 
zurückgefordert. " Mit anderen Worten, es 
wird ein · Unterschied gemacht zwischen dem, 
.der sich durchgesetzt und einen Bezugsvor­
schuß erhalten hat, und dem, der infolge irgend­
welcher anderer Gründe nichts erhalten hat. 
Alle, die durch die Verzögerungstaktik der 
Behörde leer ausgegangen sind, erhalten dem­
nach nichts, aber diejenigen, die sich das er­
kämpft haben, dürfen diese Vorschüsse be­
halten. 

Nun hat man sich, nachdem der Verwaltungs­
gerichtshof wiederholt positiv entschieden hat 
und die Forderungen gegen die öffentliche Hand 
immer stärker und höher geworden sind, zu 
irgendeiner Operation entschlossen, nämlich 
zu einem Gesetz über die Bezugsvorschüsse 
nach dem Beamten-Überleitungsgesetz . Weil 
man aber in diesem Gesetz auf die Lehrer in 
der Land- und Forstwirtschaft damals ver­
gessen hat, liegt heute dieses Gesetz vor uns. 

Sie werden verstehen, daß ich eine Menge 
Kollegen habe, die in der Land- und Forst­
wirtschaft usw. Lehrer waren und die heute 
bereits in anderen Stellen untergekommen 
sind, aber damals nicht für die Übernahme 
würdig _ befunden wurden ; man hat ihnen 
einfach die Bezugsvorschüsse gestohlen. Man 
schafft nun ein rückwirkendes Gesetz, obwohl 
der bekannte § 5 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches so etwas ablehnt, und glaubt 
auf diese Art diese Frage zu erledigen. 

Dieses Gesetz wird uns an genau demselben 
Tag vorgelegt, an dem auch ein Amnestie� 
gesetz behandelt wird. Es wird also eine Ver­
schärfung im Geist von 1945 wieder hervor­
gezaubert, was bei Gott nicht zur Feier des 
zehnjährigen Bestandes der Republik Österreich 
paßt. 

Es ist selbstverständlich, daß wir gegen 
dieses Gesetz protestieren' und es ablehnen. 

Vorsitzender: Die Debatte ist geschlossen. 
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. Wir kommen also zur Ab­
stimmung. 

Bei der A b s timmung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k e inen E inspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 9. Punkt 
der Tagesordnung : Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. März . 1955 : Bundesgesetz, 
womit das Notarversicherungsgesetz 1938, 
BGBI. Nr. 2, abgeändert und ergänzt wird 
(3. Novelle zum Notarversicherungsgesetz1938). 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat �Iuhr. 
Ich erteile ihr das Wort. 

Berichterstatterin Rudolfine Muhr: Hoher 
Bundesrat ! Bei dem uns zur Beratung vor­
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
handelt es sich um die 3. Novelle zum Notar­
versicherungsgesetz 1938. 

Mit dieser Novelle sollen jene Veränderungen 
im Leistungs- und Beitragsrecht, die bereits 
durch das Rentenbemessungsgesetz in den 
übrigen Zweigen der Sozialversicherung ge­
schaffen wurden, auch in der Notarver­
sicherung eingeführt werden. Durch die N ovel­
lierung des Notarversicherungsgesetzes treten 
Leistungsverbesserungen ein. Der daraus ent­
stehende Mehraufwand ist durch Gebarungs­
überschüsse der VersiCherungsanstalt des öster­
reichischen Notariats gedeckt. 

Und nun die wichtigsten Veränderungen 
und Ergänzungen des Gesetzes : 

Die neue Fassung des § 1 1  Abs. 1 Jit. a 
des Notarversicherungsgesetzes bestimmt, daß 
die Invalidenrente aus dem Grundbetrag von 
240 S monatlich besteht. Dazu kommt auf 
Grund der Bestimmungen der lit. b der 
Steigerungsbetrag für jeden anrechenbaren 
Beitragsmonat von 1 ,25 S monatlich ; es 
werden jedoch höchstens 480 Beitragsmonate 
angerechnet. Der neue 'Vortlaut der lit. c 
bringt durch die vorgesehene Erhöhung des 
Satzes der Zusatzrente von einem Viertel 
auf einen Halben vom Tausend des durch­
schnittlichen Betrages des 400 S übersteigenden 
Teiles der Monatseinkommen, von denen der 
veränderliche Beitrag zu bemessen war, eine 
Verdoppelung. 

Der eingefügte § 21 a sieht eine Sonder­
zahlung vor, die jährlich am 15. Dezember 
in der Höhe der Dezemberrente, mindestens 
jedoch in der Höhe von 100 S zur Auszahlung 
gelangt. _ 

Im § 18 Abs. 2 ist eine Erhöhung des 
Begräbniskostenbeitrages vom bisher Sechs­
fachen auf das Siebeneinhalbfache des Grund­
betrages der Invalidenrente vorgesehen. 

Im § 15 Abs. 4 wird die Witwenabfertigung 
statt mit dem einfachen mit dem dreifachen 
Jahresbetrag der Witwenrente festgelegt. 

§ 24 c behandelt die Anrechnung und 
Erwerbung von Versicherungszeiten in der 
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Zeit vor dem 1 .  Mai 1 945. Hier ist festgesetzt, meinem Wissen etwa fünf bis sieben Personen. 
unter welchen Voraussetzungen und für welchen Es handelt sich um Personen volksdeutscher 
Personenkreis Anrechnungen und Erwerbung Zugehörigkeit oder Herkunft mit österreichi­
von Versicherungszeiten vorgenommen werden scher Staatsbürgerschaft. 
können. Das Apothekengesetz vom Jahre 1 906 

Im § 24 a ist eine höhere Dotierung des schreibt in § 3 als Voraussetzung zur persön-
Unterstützungsfonds vorgesehen. lichen Eignung für den selbständigen Betrieb 

Im § 49 a werden noch die Hinterbliebenen- einer öffentlichen Apotheke unter anderem 
renten, vorausgesetzt, daß sie vor dem 1 . Juli eine gewisse fachliche? Tätig·keit mit einer 
1 952 angefallen sind, erhöht. Mindestdauer von fünf Jahren in einer in-

Der Nationalrat hat über Antrag des Aus- ländischen Apotheke, einer öffentlichen oder 

��husses für soziale Verwaltung noch eine einer Anstaltsapotheke, vor. Bei neu zu 
Anderung der Regierungsvorlage beschlossen, errichtenden Apotheken erhöht sich diese 
und zwar werden im § 1 1  Abs. 1 nach lit. c Mindestdauer fachlicher Tätigkeit auf 15 Jahre. 
in der siebenten Zeile vor den Worten "nicht Es wäre daher dem angeführten Personenkreis 
übersteigen" die Worte "vor Eintritt des volksdeutscher Herkunft wahrscheinlich nicht 
Versicherungsfalles" eingefügt, sodaß der Ge- möglich, diese fachliche Tätigkeit in einer 
setzestext nunmehr lautet : inländischen Apotheke nachzuweisen, um eine 

öffientliche Apotheke in Betrieb nehmen zu "Die Invaliditätsrente einschließlich eines können. Das ermöglicht nun diese Novelle. Zwölftels der Sonderzahlung ( §  21 a) darf ohne 
Zuschüsse gemäß § 10 Abs. 2 und 3 80 v. H. Durch die Einfügung eines neuen § 3 a 
und mit solchen Zuschüssen 100 v. H. des in das Apothekengesetz wird eine gewisse 
Durchschnittes der Monatseinkommen im Sinne Gleichsetzung der Apotheker volksdeutscher 
des § 36 Abs. 2 aus den letzten 36 Beitrags- Herkunft mit altösterreichischen Apothekern 
monaten vor Eintritt des Versicherungsfalles gewährt, und zwar unter folgenden Bedihgun­
nicht übersteigen ;". gen : Zunächst müssen sie über ein nostrifi-

ziertes Magisterdiplom verfügen. Dann müssen Art. II regelt das Inkrafttreten der neuen diese Personen vor dem 3 1 .  Dezemter 1 95 1  Bestimmungen und besagt außerdem, daß in Österreich eingereist sein. Nur bei zwei das 2. Notarversicherungs-Anpassungsgesetz, Gruppen kann diese Einreise auch später BGBI. Nr. 1 74/1949, außer Kraft tritt. erfolgt sein : erstens bei Kriegsgefangenen, 
Art. III betraut mit der Voll ziehung dieses also bei Personen, die aus der Kriegsgefangen­

Bundesgesetzes das Bundesministerium für schaft zurückkommen, wobei der Gesetzgeber 
soziale Verwaltung. in dem Bericht des Ausschusses für soziale 

Im Namen des Ausschusses für wirtschaft- Verwaltung ausdrücklich feststellt, daß auch 
liehe Angelegenheiten, '  welcher sich gestern jene, die aus Internierungslagern zurückkehren, 
mit diesem Gesetzesbeschluß beschäftigt hat, Kriegsgefangenen im Sinne dieses Gesetzes 
b e antrage ich, der Hohe Bundesrat möge gleichzuhalten sind, also auch auf sie die 
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates Begünstigung zutrifft, und zweitens bei Per­
k e i n e n  E i n s p r u c h  erheben. sonen, die später als. Ende 1951 zum Zwecke 

Vorsitzende r :  Zum Wort ist niemand ge- . der Familienzusammenführung in Österreich 
ld t W· h ·  1 Ab . eingewandert sind, wenn also ein Teil der me e .  Ir sc reIten a so zur stImmung. 

Familie früher in Österreich war und der 
Bei der A b8 t immung be8chließt der Bundes- übrige Teil erst später gekommen ist. 

rat, gegen den Gesetze8beschluß des N ationaZrates 
keinen E in8pruch zu erheben. Wie gesagt, handelt es sich bei dieser 

Gesetzesvorlage um einen ganz kleinen Kreis 
Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zum von Personen. Es besteht keine Gefahr, daß 

10. Punkt der Tagesordnung : Gesetzesbeschluß bodenständige Apotheker durch dieses Gesetz 
des Nationalrates vom 9. März 1955 : Bundes- benachteiligt würden. 
gesetz über die Abänderung des Gesetzes Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­vom 1 8. Dezember 1 906, RGBl. Nr. 5/1 907, legenheiten beantragt, gegen diesen Gesetzes­
betreffiend die Regelung des Apothekenwesens beschluß des Nationalrates keinen E i n-
(Apothekengesetznovelle) .  spruch zu erheben. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dr. Lug� 
Vorsitzender: Es ist niemand zum "Vort mayer. Ich · bitte ihn, zum Gegenstand zu 

referieren. gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Berichterstatter Dr. Lugmayer : Hoher Bun­
desrat ! Zunächst kann man feststellen, daß 

Bei der Abstimmung wird der A. ri trag des 
Berichterstatters a n ge nommen. 

diese Novelle zum Apothekengesetz einen Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zu 
ganz kleinen Personenkreis betrifft ; nach den Punkten 11 und 12 der Tagesordnung, 
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über die die Debatte unter einem abgeführt 
wird. Es sind dies : 

1 .  GesetzesbesCihiuß des Nationalrates vom 
31 .  März 1955 : Bundesgesetz über die Rege­
lung der Arbeit in Betrieben, in denen Back­
waren erzeugt werden (Bäckereiarbeitergesetz), 
und 

2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
31 .  März 1955 : Bundesgesetz, womit das 
Bundesgesetz über die Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen abgeändert wird. I 

Berichterstatter zu beiden Gesetzen ist 
der Herr Bundesrat Flöttl . Ich bitte ihn, 
unter einem über beide Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates zu referieren. 

Berichterstatter Flöttl: Roher Bundesrat I 
Als 1945 die Zweite Republik geschaffen wurde, 
ging man daran, neben der Bewältigung vieler 
anderer Probleme auch auf sozialpolitischem Ge­
biet Ordnung zu schaffen. Es wurde auf dem 
sozialpoJitischen Sektor sehr viel geleistet, vor 
allem auch den neuen Verhältnissen Rechnung 
getragen. 

Ausgenommen von diesen fortschrittlichen 
sozialpolitischen Gesetzen waren jedoch die 
B ä c k er e i a r b e i t er ; sie mußten neun Jahre 
auf diS' Verbesserung ihres Schutzgesetzes 
warten. 

Das Schutzgesetz, das seinerzeit unter 
Ferdinand Hanusch 1919 geschaffen wurde, 
war ausgezeichnet und lange Jahre hin­
durch eine gute Grundlage für die in der 
Backwarenbranche beschäftigten Arbeit­
nehmer, aber auch für die Unternehmer. 
Jedoch durch zwei Novellen in den Jahren 1933 
und 1934 wurde dieses Gesetz einigermaßen 
verschlechtert, wiewohl es immer noch an­
nehmbar blieb. Doch dann in der faschistischen 
Zeit wurde überhaupt keine Rücksicht auf 
den einzelnen Arbeiter genommen, sodaß die 
Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittel­
arbeiter sich schon im Jahre 1946 vor die 
Aufgabe gestellt sah, ein neues, den Ver­
hältnissen entsprechendes Gesetz zu schaffen. 
Es sind langwierige Verhandlungen zwischen 
der Gewerkschaft und den Unternehmern 
vorausgegangen, bis endlich eine allseits be­
friedigende Einigung erzielt wurde. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Ge­
setzes sei folgendes gesagt : 

§ 1 stellt den Geltungsbereich fest, einerseits 
nach Betrieben, anderseits nach Dienstneh­
mern. 

Die §§ 2 bis 4 regeln die Arbeitszeit und 
die Ruhepausen. Die Arbeitszeit wird im 
Gesetz maximal mit 8 Stunden innerhalb 
eines ununterbrochenen Zeitraumes Ivon 
24 Stunden festgelegt. Es kann aber durch 
Kollektivverträge vereinbart werden, daß die 

Wochenarbeitszeit auf die einzelnen Tage 
der Woche abweichend von dieser Norm 
aufgeteilt wird. 

Die §§ 5 bis 9 regeln die Nachtruhe, die 
§§ 1 1  und 12  die Sonn- und Feiertagsruhe. 

Abweichend von den Vorschriften des bisher 
geltenden Bäckereiarbeitergesetzes ist im neuen 
Gesetz festgelegt, daß nicht nur an SOImtagen, 
sondern grundsätzlich auch an allen gesetz­
lichen Feiertagen die Backarbeit verboten, 
hingegen bei Herstellung leicht verderblicher 
Zuckerbackwaren an Sonn� und Feiertagen 
bis zu drei Stunden gestattet ist ; die Arbeit 
muß jedoch spätestens um 12 Uhr mittags 
beendet sein. 

§ 10 regelt den Verkauf und die Zu­
stellung von Backwaren. Der Verkauf und 
die Zustellung von Backwaren vor halb sechs 
Uhr ist verboten ; jedoch nicht von Roggen­
brot, das bereits vor dem Zustellungstag 
hergestellt worden ist. 

§ 13 behandelt allgemeine Ausnahmen. Der 
Landeshauptmann kann nach Anhörung der 
beiden Interessenvertretungen der Dienst­
nehmer und Dienstgeber unter bestimmten 
Voraussetzungen Ausnahmen von den Vor­
schriften über das Verbot der Nachtarbeit 
und über das Verbot der Sonn- und Feiertags­
arbe.it bewilligen. 

§ 14 behandelt die Vorschriften für Betriebs­
inhaber : "Die Vorschriften der §§ 5, 6 Abs. 1 

und 2, der §§ 7, 10, 1 1  Abs. 1 und 2 und 
des § 13 Abs. 1 gelten auch für Inhaber von 
Backwaren-Erzeugungsbetrieben und deren 
Familienangehörige. " Damit soll i eine un-
1autere Konkurrenz unter den Backwaren­
Erzeugungsbetrieben hintangehalten werden. 

Die §§ 15 und 16 regeln das Halten von 
Lehrlingen. Das Gesetz sieht unter anderem 
im § 16 Abs. 2 vor, daß in fabriksmäßig 
geführten Bäckereibetrieben mir dann Lehr­
linge gehalten ' werden dürfen, wenn der 
Betrieb über eine geeignete Lehrwerkstätte 
verfügt. 

§ 17 behandelt die Überwachung der Vor­
schriften. Diese, Aufgabe obliegt der Arbeits­
inspektion. 

Die Strafbestimmungen regelt § 18, die 
Übergangsbestimmungen § 19 und die Auf­
hebung von Vorschriften § 20. Wirksam­
keitsbeginn und Vollziehung ist im .§ 21  
festgelegt. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
legenheiten hat sich in seiner gestrigen Sitzung 
mit diesem Gesetz befaßt, es beraten und ist 
einstimmig zu der Auffassung gelangt, dem 
Hohen Bundesrat den Antrag zu stellen, 
gegen den Beschluß des Nationalrates be­
treffend dieses Gesetz ke inen E inspru c h  
zu erheben. 
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Vorsitzender : Ich bitte den Herrn Bericht­
erstatter, sofort über Punkt 12 zu referieren. 

.
Berichterstatter Flöttl: Im Zusammenhang 

mIt der Neuregelung des Bäckereiarbeiter­
schutzes ergibt sich die Notwendigkeit, eine 
�egelung bezüglich der Nachtarbeit der Jugend­
lichen in Bäckereibetrieben zu treffen. 

Im § 17 des Jugendbesch äftigungs­
gesetzes  wird im Abs. 1 allgemein bestimmt, 
daß Jugendliche zwischen zehn Uhr abends 
und sechs Uhr morgens nicht beschäftigt 
�erden dürfeü. Im Abs. 6 des § 17 jedoch 
1st festgelegt, daß für die Nachtarbeit der 
Jugendlichen in Bäckereibetrieben die Be­
stimmungen des Bäckereiarbeitergesetzes, 
StGBl. Nr. 217/1919, zu gelten haben, wonach 
Jugendliche bereits ab vier Uhr früh mit 
Arbeiten beschäftigt werden dürfen, die der 
Berufsausbildung dienen. 

Im Hinblick darauf, daß das neue Bäckerei­
�rbeiterg�setz für die Nachtarbeit von Jugend­
hchen �eme besonderen Bestimmungen enthält, 
soll dIe Regelung nunmehr in das Jugend-

_ beschäftigungsgesetz selbst aufgenommen wer-
�a 1 

Im § 17 hat daher Abs. 6 nunmehr zu 
lauten : 

,,(6) In Backwaren-Erzeugungsbetrieben ( §  1 
des Bäckereiarbeitergesetzes, BGBI. Nr . . . .  ) 
dürfen Jugendliche ab dem vollendeten 
15. Lebensjahr mit Arbeiten, die der Berufs­
ausbildung dienen, ab vier Uhr beschäftigt 
werden." 

. Mit der V ollziehung dieses Bundesgesetzes 
1st das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung betraut. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
legenheiten hat diese Vorlage ebenfalls beraten 
und ist einstimmig zur Auffassung gelangt, 
dem Ho�en Bundesrat den Antrag zu stellen, 
gegen dIesen Gesetzesbeschluß keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Vorsjtze�der: Zur Debatte ist niemand ge­
meldet. WIr kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der getrennt durchgeführten A b-
s t�mmu ng beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Ges€tz€sbeschlÜ8se des N ation.alrates 
ke inen Eins pru ch zu erheben. 

Vorsitzender : Wir gelangen nun zum 
13. Punkt der Tagesordnung : Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 31. März 1955 : Bundes­
gesetz, womit die Vorschriften über das Arbeits­
buch aufgehoben werden. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Skritek. Ich erteile ihm das Wort. 

Berichterstatter Skritek : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Die Vorschriften ·.ü ber 

das Arbeitsbuch gehören zu den ehemals 
reichsdeutschen Rechtsvorschriften die durch 
das Rechts-Überleitungsgesetz v�rläufig als 
österreichisches Recht weiter in Geltung sind. 
Im Zuge der Bestrebung, diese ehemaligen 
reichsdeutschen Rechtsvorschriften zu be­
seitigen, werden durch den vorliegenden Ge­
setzesbeschluß des Nationalrates die Vor­
schr�ten über das Arbeitsbuch aufgehoben, 
da eme Prüfung dieser Gesetzesbestimmung 
ergeben hat, daß die Arbeitsämter die Arbeits­
bücher zur Durchführung wer . Aufgaben 
nicht mehr benötigen und auch sonst keine 
Notwendigkeit besteht, neue Bestimmungen 
für ein Arbeitsbuch zu schaffen. 

§ 1 des Gesetzesheschlusses des Nationalrates 
bestimmt, daß das · Gesetz über das Arbeits­
buch sowie alle hiezu ergangenen Dutch­
führungsvorschriften einschließlich der damit 
in Zusammenhang stehenden Vorschriften für 
die Arbeitsämter außer Kraft treten. 

§ 2 ordnet an, daß die noch bei Dienst­
gebern in Verwahrung befindlichen Arbeits­
bücher den Dienstnehmern auszufolgen be­
ziehungsweise, soweit das bis 31.  Dezember 1955 
nicht geschehen kann, dem: zuständigen Ar­
beitsamt zu übermitteln sind. 

§ 3 legt fest, daß die Träger der gesetz­
lichen Krankenversicherung auch weiterhin 
verpflichtet bleiben, von den bei ihnen ein­
laufenden Anzeigen über die An- und Ab­
meldung der Dienstnehmer zur Sozialver­
sicherung dem zuständigen Arbeitsamt Durch­
schriften zu übermitteln. 

§ 4 regelt den Vollzug. 
Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­

legenheiten hat den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates in seiner gestrigen 
Sitzung beraten und mich ermächtigt, dem 
�ohen Haus den Antr ag zu stellen, gegen 
dIesen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen E inspru c h  zu erheben. 

Vorsitzender : Es ist niemand zum Worte 
gemeldet. Wir schreiten also zur Abstimmung. 

Bei der Ab s timmu ng beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbe8chluß des Nationalrates 
ke inen Einspru c h  zu erheben. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
14. Punkt der Tagesordnung : Beschluß des 
Nationalrates vom 31.  März 1955 : Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über 
wasserwirtschaftliche Fragen der Mur-Grenz­
strecke und der Mur-Grenzgewässer (Mur­
Abkommen). 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Ing. Babitsch. Ich bitte ihn, das Wort zu 
ergreifen. 
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Berichterstatter Dipl.-Ing. Babitsch: Meine 
verehrten Damen und Herren ! Namens des 
Ausschusses für wirtschaftliche Angelegen­
heiten habe ich Ihnen heute über das neue 
Mur-Abkommen mit der Föderativen Volks­
republik Jugoslawien zu berichten, dem der 
Nationalrat in seiner letzten Sitzung die Ge­
nehmigung erteilt hat. 

Bereits im Jahre 1923 wurde ein dies­
bezügliches Sonderabkommen in Marburg 
zwischen Österreich und dem damaligen König­
reich der Serben, Kroaten und Slowenen 
getroffen und später dem Handelsvertrag vom 
Jahre 1925 als Anlage IV zum Grenzverkehrs­
übereinkommen angeschlossen. Dies war not­
wendig geworden, weil nach dem ersten Welt­
krieg die Mur in einer Länge von rund 33 km, 
ungefähr von Straß bis Radkersburg reichend, 
zum Grenzfluß, also zur Staatsgrenze wurde. 

Dieses seinerzeitige Sonderabkommen ist 
nun, bedingt durch die Kriegs- und Nach­
kriegszeit, nicht mehr anwendbar. Es fanden 
daher im Vorjahr zwischen den beiden Staaten 
neuerliche Verhandlungen statt, die schließlich 
ihren Niederschlag in dem in Beratung stehen­
den Abkommen und dem Statut der Ständigen 
österreichisch-jugoslawischen Kommission ge­
funden haben. 

Dieses neue Mur-Abkommen bezieht sich 
außer auf die bereits erwähnte Mur-Grenz­
strecke auch auf den Kutschenitzabach und 
die Lend va, zwei weitere Grenzgewässer 
mit einem Gesamtlauf von zirka 25 km. 

Das Abkommen beinhaltet im wesentlichen 
die gegenseitige Verpflichtung der beiden 
Staaten, die Flußstrecken entsprechend zu 
betreuen, Verunreinigungen zu vermeiden, 
sich über drohende Wassergefahren zu ver­
ständigen, den Zustand der Grenzgewässer 
ordentlich zu erhalten und nach Erfordernis 
zu verbessern. Hieran ist vor allem Österreich 
interessiert, weil die Mur bloß auf jugoslawischer 
Seite regulierungsbedürftig ist und der Ablauf 
besonders des Kutschenitzabaches durch 

. Räumung auf jugoslawischer Seite zu ver­
bessern sein wird. 

Ferner enthält das Abkommen eine Reihe 
von meritorischen Bestimmungen über die 
Einführung von Grenzkarten zur Erleichterung 
des gegenseitigen Grenzverkehrs sowie über 
die abgabenfreie Zufuhr beziehungsweise Ein­
fuhr von Baumaterialien, Geräten und sonstigen 
Betriebsmitteln über die Grenzen beider Staa­
ten, natürlich nur zur Verwendung im Rahmen 
des Abkommens. Die Zollkontrolle bleibt aber 
in allen Fällen gegeben. 

Im Abkommen scheinen keinerlei Be­
stimmungen auf, welche die wasserrechtliche 
Handlungsfreiheit der österreichischen Stellen 
einschränken. In dieser Hinsicht sei besonders 

auf die Fassung des Art. 1 Abs. 2 des Ab­
kommens sowie auf Art. 2 des Statuts ver­
wiesen. Praktisch dürften im ' Murgebiet auch 
keine Maßnahmen von solcher Größenordnung 
zur Planung kommen, daß eine Beeinflussung 
der ganzen Grenzstrecke oder des j ugo­
slawischen Murufers in Frage kommt. 

Nach Art. 1 I werden die Ratifikations­
urkunden -in Belgrad ausgetauscht, womit 
das Abkommen, das zunächst auf die Dauer 
von fünf Jahren unkündbar ist, in Kraft 
tritt. 

Im Auftrag des Bundesratsausschusses für 
Wirtschaftliche Angelegenheiten bitte ich das 
Hohe Haus, gegen den vorliegenden Beschluß 
des Nationalrates k e i n e n  E i n sp r u c h  zu 
erheben. 

Vorsitzender : Zum Wort ist niemand ge­
meldet. Wir kommen zur Abstimmung. 

B ei der A b s timmu n g beschließt der Bundes ­
rat, gegen den Beschluß des Nationalrates 
kei nen Ei nspru ch zu erheben. 

Vorsitzender : Wir kommen nun zum 
15. Punkt der Tagesordnung : Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 3 1 .  März 1955 : Bundes­
gesetz, betreffend Abänderung des Bundes­
gesetzes vom 30. Juni 1954, BGBl. Nr. 195, 
über den Antritt der Gewerbe der Buchsach­
verständigen, der Bücherrevisoren und der 
Finanz- und Wirtschaftsberater. 

Berichterstatter ist. der Herr Bundesrat 
Eckert. Ich erteile ihm das Wort. 

Berichterstatter Eckert : Hoher Bundesrat ! 
Zum zitierten Gesetzesbeschluß ist folgendes 
zu sagen : Derzeit gelten für den Antritt 
der Gewerbe der Buchsachverständigen. der 
Bücherrevisoren und der Finanz- und Wirt­
schaftsberater die Bestimmungen des Bundes­
gesetzes vom 30. Juni 1954, BGBI. Nr. 195. 
Die Geltungsdauer dieses Gesetzes ist jedoch 
mit 30. April 1955 befristet. Es ergab sich 
daher die Notwendigkeit, die Wirksamkeit 
des eben genannten Bundesgesetzes bis zu 
einem Zeitpunkt zu verlängern, in welchem 
voraussichtHch die Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung sowie die dazugehörige Wirt­
schaftstreuhänder-Kammergesetznovelle und 
eine Gewerbeordnungsnovelle verabschiedet und 
publiziert sein werden. Daher sahen sich die 
Abg. Dr. Maleta, Horn und Genossen veranlaßt, 
einen diesbezüglichen Verlängerungsantrag zu 
stellen, den der Nationalrat auch beschlossen 
hat. 

Art. I lautet : 
"Im § 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 

30. Juni 1954, BGBl. Nr. 195, über den Antritt 
der Gewerbe der Buchsachverständigen, der 
Bücherrevisoren und der Finanz- und Wirt-
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schaftsberater sind die Worte ,30. April 1955' 
durch die Worte ,31 . August 1955' zu ersetzen." 

Art. II lautet : 

, ,(1)  Dieses Bundesgesetz tritt am l .  Mai 1955 
in Kraft. 

(2) Mit seiner Vollziehung ist das Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau 
betraut." 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
legenheiten hat sich gestern mit dem referierten 
Gesetzesbeschluß eingehend befaßt und mich 
beauftragt, den Hohen Bundesrat zu ersuchen, 
gegen den referierten Gesetzesbeschluß k e i n e n  
E i n s p r u c h  z u  erheben. 

Vorsitzender: Es ist zu diesem Gegenstand 
niemand zum Wort gemeldet. Wir kommen 
daher sofort zur Abstimmung. 

Bei der A b st immung beschließt der Bundes­
rat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational­
rates ke inen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Die Tagesordnung ist er­
s c h ö pft. 

Die n ä c h s t e Sitzung wird auf schriftlichem 
Wege bekanntgegeben werden. Sie wird vor­
aussichtlich Mitte Mai stattfinden. Ich möchte 

aber die Mitglieder des Hohen Hauses jetzt 
schon auf die am 27. April stattfindende 
gemeinsame Sitzung der Abgeordneten zum 
Nationalrat und der Mitglieder des Bundesrates 
anläßlich des zehnten Jahrestages der Wieder­
kehr des Tages der Proklamation der Un­
abhängigkeit Österreichs aufmerksam machen. 

Ich wünsche allen Mitgliedern des Bundes­
rates sowie den Beamten und Stenographen 
des Hauses recht angenehme Osterfeiertage. 

Darüber hinaus glaube ich, meine Damen 
und Herten, feststellen zu dürfen, daß unsere 
Wünsche und unsere Gedanken die öster­
reichische Delegation begleiten, die sich am 
Ostermontag nach Moskau begeben wird, 
um über Einladung der Sowjetregierung über 
den Staatsvertrag zu verhandeln. Wir haben 
alle die größte Hoffnung und den größten 
Wunsch, daß diese Verhandlungen diesmal 
zu einem Erfolg führen und daß unsere 
Delegation zurückkehrt mit einem abge­
schlossenen oder zumindest dem Abschluß 
nahegebrachten und für den Abschluß reifen 
Staatsvertragsentwurf. Mit diesen Wünschen 
schließe ich die Sitzung. (Allgemeiner lebhafter 
Beifall.) 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n. 

SchIu13 der Sitzung: 11 Uhr 45 Minuten 

Druck der Österreichischen Staa.tsdruckerei. 2301 55 
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